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bfw Lieber Leser,
die Wissenschaft braucht Freiheit, nicht Verbote. Die Bundesbildungsmini-
sterin liebt Verbote. Sie hat im Hochschulrahmengesetz (muß es das ei-
gentlich geben?) die Habilitation praktisch verboten, damit die Einrich-
tung der Juniorprofessur keiner Konkurrenz ausgesetzt ist. Das heißt, sie
traut selbst ihrer Erfindung wenig zu. Das Bundesverfassungsgericht hat
das Verbot aufgehoben (über die Gründe können Sie in diesem Heft mehr
lesen) und den Ländern und damit hoffentlich auch den Hochschulen
Wahlfreiheit ermöglicht. Das ist es, was wir seit Jahren fordern. Man
wird sehen, welche Wege zur Professur sich schließlich durchsetzen. Man

kann jetzt hoffen, daß dem Verbot von Studien-
gebühren bald ein ähnliches Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil beschieden ist. Studienge-
bühren sollen „Drittmittel für die Lehre“ sein
und die Stellung der Studenten in der Hochschu-
le stärken (nicht etwa die Kassen des Fiskus).
Was die Zentralisten „Kleinstaaterei“ nennen,
ist der notwendige Wettbewerb der Bundeslän-
der um die beste Bildungspolitik. Nicht Gleich-
heit, sondern Vergleichbarkeit muß hergestellt
werden, beim Abitur etwa durch zentrale Prü-
fungen (in allen Bundesländern bis auf zwei be-
schlossen), durch Vergleichsarbeiten (jetzt in al-
len Bundsländern) und die Einführung von Bil-
dungsstandards in den Schulen, Regelungen, die
sich Schritt für Schritt durchsetzen. Die Autono-
mie der Hochschulen soll sich bei der Auswahl

der Studenten bewähren – auch hier gibt es erfreuliche Ansätze in den
Bundesländern. Hochschulen können die Eignung der Bewerber um knap-
pe Studienplätze besser beurteilen als eine zentrale Zuweisungsstelle. Wo
die am besten geeigneten Studenten studieren, wird es von selbst kürzere
Studienzeiten und weniger Studienabbrecher geben.
Mit neuen Studiengängen allein wird man das nicht erreichen, wenn man
sie auch noch so „flächendeckend“ einführt. Hier schießt man in Deutsch-
land wieder einmal über das europäische Ziel hinaus. Warum soll es zum
Beispiel neben Bachelor- und Masterstudiengängen nicht weiter solche
mit dem Abschluß Diplom geben? Man überlasse die Entscheidung doch
bitte den Hochschulen – und dem Arbeitsmarkt. Zentralisten nennen das
„Wildwuchs“, wir nennen es Vielfalt. Gefordert und notwendig ist nur in-
ternationale Vergleichbarkeit, nicht Gleichheit in allen Ländern (England
und Frankreich werden so oder so ihre Wege gehen). Seltsam, daß trotz
der angeblich fehlenden internationalen Anerkennung der bisherigen
deutschen Hochschulabschlüsse die Klagen über die Abwanderung deut-
scher Wissenschaftler ins Ausland nicht abnehmen.
Sicher ist die Dauer der Ausbildung bei uns noch immer zu lang; das wird
ja auch als Grund für die erwähnten Neuerungen angeführt, die aber dar-
an wenig ändern werden (es sei denn, Wirtschaft und Verwaltung mach-
ten mit ihren Erklärungen wie „Bachelor welcome“ ernst und stellten sol-
che Absolventen, die ja einen Berufsabschluß mitbringen sollen, wirklich
in großer Zahl ein). Wichtiger ist für einen schnelleren Start ins Berufsle-
ben, daß sich nun in fast allen Bundesländern die zwölfjährige Schulzeit
bis zum Abitur durchgesetzt hat. Es ist auch nicht falsch, früher mit dem
Lernen zu beginnen. Aber man soll das Kind nicht mit der Schultüte aus-
schütten. Daß Schüler von fünfeinhalb Jahren an „selbständig über ihre
Lernstrategien nachdenken“ sollen (Berliner Schulverwaltung zum neuen
Schulgesetz), scheint mir doch etwas übertrieben.
Was ergibt der kleine Rundblick über die Bildungspolitik nach der Som-
merpause? Sagen wir’s so: nichts als Kummer und Freude.

Herzliche Grüße
von Ihrem 

Hans Joachim Geisler

Dr. Hans Joachim Geisler ist einer
der Vorsitzenden des Bundes Frei-
heit der Wissenschaft
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Aus der Arbeit des Bundes Freiheit der Wissenschaft

Es ist eine umfangreiche und,
wie die ersten Reaktionen von
Lesern zeigen, interessante
Broschüre geworden: die
Texte der Referate vom 34.
Bildungspolitischen Forum
des Bundes Freiheit der Wis-
senschaft sind jetzt lieferbar.
Das Forum fand am 27. Fe-
bruar 2004 in Berlin statt und
stand unter dem Thema „Frei-
heit und Verantwortung in
Forschung, Lehre und Studi-
um – Die ethische Dimension
der Wissenschaft“; wir hatten
in der Juni-Nummer dieser
Zeitschrift schon kurz berich-
tet. Das erste Referat hielt
Frau Professor Eve-Marie
Engels, Mitglied des Nationa-
len Ethikkrates, über „Ethik
in den Wissenschaften“; sie
legte das Programm des „In-
terfakultären Zentrums für
Ethik in den Wissenschaften“
der Universität Tübingen dar.
Professor Klaus Fischer
sprach über „Spielräume wis-
senschaftlichen Handelns –
Die Grauzone der Wissen-
schaftspraxis“. Über eine
neue Konzeption an der Uni-
versität St. Gallen berichtete
Dr. Sascha Spoun in seinem
Referat „Die Studierenden im
Mittelpunkt der Lehre“. – Am
Ende der Zeitschrift finden
Sie einen Bestellschein.

Der Erziehungswissenschaft-
ler Professor Dieter Lenzen,
der Präsident der Freien Uni-
versität Berlin, sprach am 23.
Juni 2004 anläßlich der Mit-
gliederversammlung der Sek-
tion Berlin-Brandenburg des
BFW über das Thema „Bil-
dung neu denken“. Der Vor-
trag fand im Hörsaal unserer

Geschäftsstelle in Berlin-Mit-
te statt. Das Konzept wurde
von Dieter Lenzen gemein-
sam mit der Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft ent-
wickelt. Den Vortrag können
Sie im Innern nachlesen.

Wir hatten in der Juniausgabe
das Thema Berufs(aus)bil-
dung aufgegriffen. Zwischen
ihr und der Hochschule ste-
hen die Berufsakademien.
Professor Manfred Erhardt,
heute Generalsekretär des
Stifterverbandes für die Deut-
sche Wissenschaft, schreibt
für die fdw über dieses erfolg-
reiche, inzwischen in der Pra-
xis jahrelang bewährte Mo-
dell, zu dessen geistigen Vä-
tern er zählt.

Zu unserer Zeitschrift: Über
Erfolge im Sinn des Bundes
Freiheit der Wissenschaft
kann man anderer Stelle in
dieser Zeitschrift etwas erfah-
ren (z. B. S. 2, S. 4). Erfreulich
finden wir auch, daß nach der
FAZ nun weitere große Zei-
tungsverlage zur klassischen
Rechtschreibung zurückkeh-
ren. Für „freiheit der wissen-
schaft“ haben wir diesen Be-
schluß schon im Mai 2002 ge-
faßt und sind dafür von Verei-
nigungen, die für die Recht-
schreibung eintreten, viel ge-
lobt worden. Beim Abdruck
von Dokumenten und einzel-
nen Beiträgen übernehmen
wir allerdings – man verzeihe
uns – die vorgefundene
Schreibweise.

Wir freuen uns über Leser-
briefe – einige Zuschriften
sind unten abgedruckt. Wir
greifen gern Anregungen der

Leser auf; so wollen wir künf-
tig regelmäßig die Adressen
unserer Autoren angeben, so-
weit sie nicht ohnehin am
Schluß des Heftes unter
„Bund Freiheit der Wissen-
schaft“ aufgeführt sind. Auch
aus der Juni-Nummer der fdw
sind in Zeitschriften von Ver-
einigungen usw. wieder Auf-
sätze nachgedruckt worden.

Oberstudiendirektor Dr. Win-
fried Holzapfel, einer der drei
Vorsitzenden des BFW, ist für
die Redaktion dieser Zeit-
schrift verantwortlich. Des-
halb möchte ich nicht still-
schweigend übergehen, worü-
ber Lokalzeitungen wie die
Rheinische Post in mehreren
Artikeln berichtet haben. Herr
Holzapfel hat seit 15 Jahren
als Direktor das Kardinal-
von-Galen-Gymnasium in
Kevelaer geleitet und ist nun
in den Ruhestand getreten.
Schüler, Eltern, Kollegen,
Vertreter der Politik und der
Kirche dankten ihm in einer
heiteren und doch etwas

wehmütigen Feier am Ende
des Schuljahres für seine Ar-
beit. Holzapfel hat Philoso-
phie und Klassische Philolo-
gie studiert und 1967 über
„Mundus sensibilis – Die
Analyse der menschlichen
Sensualität nach dem heiligen
Augustinus“ promoviert. –
Ein Journalist fragte ihn nach
der Feier, ob er nicht Angst
vor dem Ruhestand habe.
Nein, er werde sich nicht
langweilen – er arbeite weiter
als Vorsitzender des Bundes
Freiheit der Wissenschaft.
Wir freuen uns darüber und
werden ihn gern beim Wort
nehmen.

Im November dieses Jahres
wird eine Mitgliederver-
sammlung des Bundes Frei-
heit der Wissenschaft stattfin-
den. Der genaue Termin steht
noch nicht fest. Die Mitglie-
der erhalten rechtzeitig eine
schriftliche Einladung.

Hans Joachim Geisler

„Bildung neu denken!“ – Prof. Dr. Dieter Lenzen (links im Bild) diskutiert 
mit der Sektion Berlin-Brandenburg. Mitte: Prof. Dr. Hans-Peter Berlien, 
rechts: Dr. Hans Joachim Geisler. – Text des Vortrages siehe Seite 14 bis 20!



wicklung des Föderalismus in Deutsch-
land geht, für viele Leser von Interesse
sein. Das Gericht legt im ersten Teil der
Entscheidungsgründe noch einmal aus-
führlich dar,  wie die Kompetenz-Rege-
lung des Grundgesetzes aussieht. Primär
sind die Länder für die Gesetzgebung
zuständig, und der Bund darf nur gesetz-
geberisch tätig werden, wenn das
Grundgesetz es ausdrücklich für eine be-
stimmte Materie vorsieht. Das Grundge-
setz kennt ausschließlich Gesetzge-
bungsbefugnisse, konkurrierende Ge-
setzgebungsbefugnisse (beide hier nicht
einschlägig) und Rahmengesetzge-
bungsbefugnisse des Bundes, darunter
eine für „allgemeine Grundsätze des
Hochschulwesens“ (Art. 75 Abs. 1 Nr.
1a GG). Ausführlich legt das Gericht
dar, wie diese Rahmenkompetenz zu
verstehen ist. Der Bund darf wirklich nur
einen Rahmen setzen, der Raum bieten
muß für eine substantielle Ausgestaltung
durch die Länder, zumal der Bund nur
„allgemeine Grundsätze“ vorgeben darf.
Mit der ins einzelne gehenden, sehr
stringenten Regelung über die Junior-
professur sei, so das Gericht, die Bun-
deszuständigkeit eindeutig überschrit-
ten. Die Regelung sei auch nicht „erfor-
derlich“ im Sinne von Art. 72 Abs. 2
GG, um die Einheitlichkeit der Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet zu wah-
ren; Föderalismus bedeutet eben, daß es
Unterschiede geben darf. Auch die Aus-
nahmeklausel (Art. 75 Abs. 2 GG) könne
die Regelung nicht retten, denn es liege
keine anzuerkennende Ausnahmesituati-
on vor. Eine „Abweichende Meinung“
von drei (der insgesamt acht) Richtern
ist dem Urteil beigefügt; die Minderheit
sieht eine Notwendigkeit für die getrof-
fene Regelung, weil sonst der lückenlose
Zugang über die Professur nur über die
Juniorprofessur nicht durchgesetzt wer-
den könne. Aber nach der Meinung der
Mehrheit des Gerichts hat der Bund eben
kein Recht, dieses Prinzip gegen die
Länder durchzusetzen. Dem Bund blei-
be unbenommen, unter Wahrung der
Rahmengesetzgebungskompetenz Leit-
linien für das Hochschulwesen und z. B.
Qualifikationsmerkmale für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs allgemein zu
definieren.

Soweit das Urteil, aber was folgt nun?
Zunächst sind die Länder am Zuge. Sie
können die im Bund gescheiterte Rege-
lung ihrerseits übernehmen, aber auch
den Juniorprofessor neben die Habilita-
tion stellen oder ganz beim bisherigen
System bleiben. Wählen nur wenige
Länder die Bundesregelung, dann wird
sie sich wahrscheinlich nicht durchset-
zen können. Im Sinne von Freiheit der
Wissenschaft hätte die gemischte Rege-
lung einiges für sich, nämlich indem jun-
ge Wissenschaftler wählen können, ob
sie den Weg über eine Juniorprofessur
oder den klassischen Weg wählen wol-
len. Namentlich in den Geisteswissen-
schaften hat es aber in den letzten Jahr-
zehnten eine Fülle hervorragender Habi-
litationsschriften gegeben, die man auch
in Zukunft nicht missen möchte. Es
bleibt abzuwarten, was die Länder tun
werden. 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht
in der oben beschriebenen Weise mit
dem Rahmengesetzgebungsprinzip ernst
gemacht hat, kann es noch weitere Fol-
gerungen geben. Es ist nicht auszu-
schließen, daß auch das Verbot von Stu-
diengebühren für die Zukunft an der
Kompetenzhürde scheitert. Viele weitere
Bestimmungen, die stark ins Detail ge-
hen, geraten zumindest ins Zwielicht.
Man sollte die weitere Entwicklung
sorgfältig beobachten. 

*Das Urteil ist im Internet abrufbar 
(AZ: 2 BvF 2/02); in den juristischen Fachzeit-
schriften war bei Redaktionsschluß noch kein Ab-
druck zu finden. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat am
27. Juli 2004 ein bemerkenswertes Ur-
teil* zum „Juniorprofessor“ gefällt, das
allerdings in der Öffentlichkeit vielfach
mißverstanden wurde. Viele Medienbe-
richte sprachen von einer „Ohrfeige für
Frau Bulmahn“, was man so sehen kann,
wenn man will, aber nicht wenige Be-
richte erweckten den Eindruck, als sei
über die Institution „Juniorprofessor“ ein
(negatives) Urteil ergangen, was schlicht
nicht zutrifft. Nachfolgend soll deshalb,
vor allem auch für mit Verfassungsrecht
weniger vertraute Leser, klargestellt wer-
den, was genau entschieden worden ist.

Der Bundestag hatte mit einer Novelle
zum Hochschulrahmengesetz am 
16. 2. 2002 den Juniorprofessor als Zu-
gangsvoraussetzung für das eigentliche
Professorenamt festgelegt, und zwar in
einer Weise, die auf die faktische Ab-
schaffung der Habilitation als der bishe-
rigen Zugangsvoraussetzung für das
Professorenamt hinauslief. Dagegen ha-
ben drei Landesregierungen Normen-
kontrollantrag beim Bundesverfassungs-
gericht eingereicht, d. h. beantragt, das
genannte Änderungsgesetz wegen Ver-
stoßes gegen das Grundgesetz für nich-
tig zu erklären; dem hat das Gericht
stattgegeben. Aber das Entscheidende ist
folgendes: die Antragsteller hatten zwar
auch vorgebracht, die Monopolisierung
des Zugangs zum Professorenamt auf
dem Weg über die Juniorprofessur ver-
stoße gegen die Wissenschaftsfreiheit
der Universitäten, aber im wesentlichen
haben sie mit dem Argument gearbeitet,
dem Bund habe für die getroffene ge-
setzliche Regelung die Gesetzgebungs-
kompetenz (die Zuständigkeit) gefehlt,
und dem hat sich (mehrheitlich) das Ge-
richt angeschlossen. In der Sache selbst,
nämlich ob die Juniorprofessur unter
faktischer Abschaffung der Habilitation
verfassungsrechtlich zulässig ist oder
nicht, ist nicht, auch nicht andeutungs-
weise, entschieden worden. Diese Frage
ist folglich nach wie vor offen.

Die Entscheidung des Gerichts beschäf-
tigt sich, wie gesagt, ausschließlich mit
der Kompetenzfrage. Diese dürfte in ei-
ner Zeit, in der es u. a. um die Fortent-

Günter Püttner

Zum Juniorprofessoren – Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts

Professor Dr. Günter Püttner ist Verfassungs-
rechtler und Schatzmeister des BFW



dazu berufene Arbeitsgruppe festgestellt
hatte, daß die Ausbildung an der Berufsa-
kademie einem Fachhochschulstudium
in fachlicher und methodischer Hinsicht
in nichts nachsteht und bezüglich des Er-
werbs von Sozialkompetenz und anderen
Schlüsselqualifikationen sogar weit
überlegen ist.

II.

Erfolgsgeheimnis der Berufsakademie
ist ihre duale Struktur, d. h.
• die Auswahl der Studierenden durch die

Betriebe,
• der Doppelstatus als Studierende und

als auszubildende Betriebsangehörige,
• die curricular verzahnte Wechselausbil-

dung in Theorie und Praxis,
• die gleichberechtigte Mitwirkung der

betrieblichen Ausbildungsstätten im
Kuratorium, in den Dualen Senaten und
bei der Entwicklung der Studien- und
Ausbildungspläne sowie der Prüfungs-
ordnung,

• der differenzierte Lehrkörper.

Diese Andersartigkeit gegenüber Univer-
sität und Fachhochschule ist ein Wettbe-
werbsvorteil. Es gibt keinen Grund dafür,
ein Theoriedefizit zu beklagen oder eine
Gleichwertigkeit gegenüber Universitä-
ten einzufordern. Den Versuch eines „up-
ward academic drift“ kann die Berufsa-
kademie getrost Standes- und Statuspoli-
tikern anderer Hochschularten überlas-
sen. Statt dessen sollten sich Lehrende
und Lernende der Berufsakademie mit
Selbstbewußtsein ihres Praxis- und An-
wendungsbezugs und der „employabili-
ty“ der Absolventen rühmen.

Warnendes Beispiel für die Wahl einer
falschen „Benchmark“ sollte die „Re-
search Assessment Exercise“ (RAE) des
„Higher Education Funding Council for
England“ (Hefce) sein:
Seit die englischen Polytechnics (Fach-
hochschulen) den Universitätsnamen er-
halten haben, werden sie bei der (der For-
schungsmittelzuteilung vorausgehenden)
Evaluation auch wie Universitäten be-

handelt, mit der Folge, daß sie – wie es in
der ZEIT vom 24. 7. 2003 heißt – „seit
einigen Jahren mit den Traditionsuniver-
sitäten im harten Wettbewerb stehen und
sich auf den unteren Plätzen des Ran-
kings wiederfinden“.

Universitäten, Fachhochschulen und Be-
rufsakademien haben jeweils unter-
schiedliche Bildungs- und Forschungs-
aufträge und deshalb auch je spezifische
Bildungsziele und Ausbildungsprofile.

Die Institutionentrias Berufsakademie,
Fachhochschule, Universität entspricht
ja nicht nur dem differenzierten Quali-
fikationsbedarf des Beschäftigungssy-
stems, sondern auch einer unterschied-
lichen Bildungsnachfrage, eben weil
auch Eignungen, Begabungsprofile,
Neigungen und Interessen der Studien-
bewerber sehr verschieden sind. Inso-
fern bietet die institutionelle und die
curriculare Ausdifferenzierung des ter-
tiären Bildungsbereichs nicht nur drei
sinnvolle Wege zu Bildung und Beruf,
sondern stellt für Studienbewerber wie
für Beschäftiger auch drei Optionen im
Sinne von Wahlmöglichkeiten bereit.
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I.

In den nur drei Jahrzehnten ihres Beste-
hens hat sich die Berufsakademie einen
festen Platz als dritte Säule des tertiären
Bildungsbereichs verschafft.

Allein in Baden-Württemberg ist die
Zahl der Studienplätze auf 20.000 und
die Gesamtzahl der Absolventen inzwi-
schen auf 60.000 gestiegen. Schleswig-
Holstein, Berlin, Sachsen, Thüringen ha-
ben das Modell übernommen. Zahlreiche
Fachhochschulen ahmen es nach: Duale,
kooperative, berufsintegrierende oder be-
rufsbegleitende Studiengänge schießen
wie Pilze aus dem Boden.

Während die Drop-out-Quote im Hoch-
schulbereich bei über 30 % und in vielen
Universitätsstudiengängen bei 50 %
liegt, beträgt sie bei den Berufsakademi-
en – auch dank der Auswahl durch die
Ausbildungsstätten – keine 5 %.
Während sich Hochschulabsolventen an-
gesichts der Lage der Wirtschaft und des
Staatsbudgets zunehmend schwerer tun,
einen Arbeitsplatz zu finden, haben die
Berufsakademiker des Absolventenjahr-
gangs 2003 zu 82 % noch vor Aushändi-
gung des Diploms einen Arbeitsvertrag
in der Tasche. 23 1/2 Jahre alt sind sie bei
Berufseintritt im Durchschnitt, Hoch-
schulabsolventen vier Jahre älter.

Inzwischen sind die ersten Absolventen
von Berufsakademien im Alter von 40
Jahren auf der Vorstandsebene angekom-
men, einige davon als Vorstandsvorsit-
zende von High-Tech-Unternehmen.
Kein Wunder, nehmen im Schnitt nur
5 % der Berufsakademiestudierenden im
Anschluß an ihre Ausbildung ein Hoch-
schulstudium auf, stünde doch zu be-
fürchten, daß sich dies als „Karrie-
reknick“ auswirken könnte.

Aufgrund eines KMK-Beschlusses vom
29. 9. 1995 sind die Berufsakademiedi-
plome denen der Fachhochschule gleich-
wertig und gleichgestellt. Dieser rechtli-
chen Gleichstellung vorausgegangen war
eine Evaluation der Berufsakademien
durch den Wissenschaftsrat, bei der die

Manfred Erhardt

Die Berufsakademie – 
Zukunftsperspektive eines Erfolgsmodells

Professor Dr. Manfred Erhardt ist Generalse-
kretär des Stifterverbandes für die Deutsche
Wissenschaft.



Während die Universität historisch auf
der Humboldt’schen Idee einer zweck-
freien „Bildung durch Wissenschaft“
beruht und die Fachhochschule dem
Leitbild einer gleichermaßen wissen-
schaftsfundierten wie anwendungsbe-
zogenen Lehre folgt, gründet die Beruf-
sakademie auf dem Gedanken einer
Verbindung von wissenschaftlich-theo-
retischer Bildung und berufspraktischer
Anwendung. Sie erfüllt damit das Ker-
schensteiner’sche Ideal einer „Bildung
durch Beruf“.

Daß nicht nur der Wissenschaft, sondern
auch dem Beruf als Lebensform eine prä-
gende und persönlichkeitsbildende Kraft
zukommt, ist ja nicht nur eine Erkenntnis
des deutschen Idealismus, sondern all-
tägliche Erfahrung. Berufspraxis und Ar-
beitswelt als Übungsstätten für theoreti-
sches Wissen, technisches Können und
soziales Verhalten in den Bildungsprozeß
einzubeziehen, ist denn auch die bil-
dungstheoretische und pädagogische Le-
gitimation und zugleich die sozioökono-
mische Rechtfertigung der Berufsakade-
mie.

Auf dieser „qualitativen Differenz“ be-
ruht die unterschiedliche Aufgabenstel-
lung, institutionelle Form und curriculare
Gestaltung von Universität, Fachhoch-
schule und Berufsakademie. 
Bei Strafe ihrer Selbstaufgabe muß die
Berufsakademie allen status- und stan-
despolitischen Versuchungen einer An-
gleichung an das den Hochschulbereich
dominierende universitäre Leitbild wi-
derstehen.

III.

Welches sind nun die die Berufsakade-
mie als Erfolgsmodell konstituierenden
Strukturprinzipien, die es zu wahren gilt?

1. Es ist die anstaltliche Rechtsform, die
– im Unterschied zur Körperschaft
Hochschule – die partnerschaftliche
Ausgestaltung des Verhältnisses von
Staat und Wirtschaft ermöglicht.
Die Ausbildungsbetriebe (bzw. -ein-
richtungen) sind gleichberechtigte Trä-
ger der Ausbildungsaufgabe neben der
Staatlichen Studienakademie und nicht
nur Erfüllungsgehilfen für die Praxis-
module.

2. Es ist deshalb existentiell, daß die Ver-
treter der Ausbildungsbetriebe in den
BA-Gremien gleichberechtigt mitwir-
ken.

3. Hochschulen als mitgliedschaftlich or-
ganisierte Körperschaften können die
institutionelle Einbindung von Ausbil-
dungsbetrieben von Rechts wegen
nicht gewähren und (mit ihren wech-
selnden Rektoren, Senaten, Dekanen
und Fachbereichsräten) auch nicht
dauerhaft sicherstellen.

4. Es ist die gemeinsame Zuständigkeit
und Verantwortung für die Gestaltung
der Curricula, also das gleichberech-
tigte Zusammenwirken der beiden
Lernorte Theorie (Staatliche Studiena-
kademie) und Praxis (Ausbildungsbe-
triebe) im Rahmen der dualen Ausbil-
dungsform. Charakteristikum der Be-
rufsakademie ist der integrative Wech-
selbezug von Theorie- und Praxispha-
sen i. S. eines konsistenten Ausbil-
dungsverlaufs, der Studium und Be-
rufspraxis zielgerichtet miteinander
verknüpft.

5. Es ist die der dualen Ausbildungs- und
Organisationsform geschuldete direk-
torale Leitungsstruktur und die persön-
liche Verantwortung aller Funkti-
onsträger, die die Erfüllung des dualen
Ausbildungsauftrages sichert. Die in-
stitutionelle und die individuelle Auto-
nomie, wie sie für Hochschulen ty-
pisch ist, entspräche nicht dem dualen
Charakter der Berufsakademie.

6. Es ist die Auswahl der Berufsakade-
miestudierenden durch die Ausbil-
dungsbetriebe und -einrichtungen, die
den Ausbildungserfolg und die Einhal-
tung der Regelstudienzeit sichern hilft,
weil nicht nur das Abiturzeugnis für
die Zulassung zum BA-Studium vor-
ausgesetzt wird, sondern ein studien-
gangspezifisches Bündel von Eig-
nungs-, Leistungs- und Motivations-
kriterien den Ausschlag gibt.

7. Es ist der Doppelstatus als Studierende
einerseits und als beruflich Auszubil-
dende andererseits, der zum Erwerb
von sowohl explizitem als auch impli-
zitem, nämlich beruflichem Erfah-
rungswissen führt. Die Studierenden
der Berufsakademie leisten nicht bloß
Praktika ab und sind auch keine Werk-

studenten, sondern Betriebsangehöri-
ge mit Mitarbeiterstatus und entspre-
chenden Berufspflichten.

IV.

Waren es im Laufe der fast 1000jährigen
Geschichte der Universität immer wieder
die inneren Zustände, die äußeren Um-
stände und die Entfremdung von Univer-
sitätsidee und Universitätswirklichkeit,
die Reformen erheischten, so sind es in
der nur 30jährigen Geschichte der Beruf-
sakademie vor allem zwei Herausforde-
rungen, denen sie um ihrer selbst und um
ihres gesellschaftlichen, bildungs- und
beschäftigungspolitischen Auftrags wil-
len begegnen muß. Die eine droht als Ge-
fährdung von innen, die andere kommt
als Vorgabe von außen. Auf beide muss
die Berufsakademie reagieren, will sie
ihre Zukunft als Erfolgsmodell nicht ver-
spielen.

Von innen sind es die Lockungen, die vor
allem für die Professoren mit dem Hoch-
schulstatus und der Hochschulautonomie
verbunden sind, nämlich:

• Freiheit von Lehre und Studium

• Weisungsfreiheit und inhaltliche
Selbstbestimmung

• akademische Selbstverwaltung

• W-Besoldung

• kaum Residenz- und Präsenzpflicht, li-
mitiertes Stundendeputat

• Semesterferien

• weder die Bürde der Theorie-/Praxis-
abstimmung noch die Kontrolle durch
die beteiligten Ausbildungsstätten.

Aber auch viele Studierende schielen
nach der Reputation, die ein Hochschul-
diplom zu verleihen scheint, und hadern
mit den Problemen, die ihnen bei Auf-
nahme eines universitären Aufbau- oder
Masterstudiums im In- und Ausland im-
mer noch bereitet werden.Die immer
wieder anzutreffende Weigerung von
Universitäten, der Rechtslage gemäß zu
verfahren, ist in der Tat ein Ärgernis, das
die „Berufsakademiker“ verunsichert
und benachteiligt.
So wenig die Berufsakademie standespo-
litisch motivierten Forderungen von An-
gehörigen ihres Lehrkörpers nachgeben
darf, so ernst müssen die Sorgen der Stu-
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dierenden genommen werden, stellen
sie doch nicht nur eine mit den Berufsa-
kademieabschlüssen verbundene Er-
wartung, sondern auch den selbstge-
setzten Anspruch in Frage, wie er in § 1
Absatz 2 des baden-württembergischen
Berufsakademiegesetzes statuiert ist:
Das Studium und die Ausbildung an der
Berufsakademie vermittelt dieselben
Berechtigungen wie ein Studium an der
Fachhochschule.

Von außen stellen die Umstrukturierun-
gen, die den Hochschulen und damit
notwendigerweise auch den Berufsaka-
demien abverlangt werden, neue Her-
ausforderungen dar, nämlich:
• die Bologna-Deklaration der Europäi-

schen Bildungsminister aus dem Jahre
1999,

• die Beschlüsse der Bologna-Folge-
konferenz vom 18./19. September
2003 in Berlin sowie

• der Beschluß der KMK vom 9./10.
Oktober 2003 über „Ländergemeinsa-
me Vorgaben gemäß § 9 Absatz 2
HRG sowie Strukturvorgaben für Ba-
chelor- und Masterstudiengänge“.

Diesen Strukturvorgaben muß auch die
Berufsakademie gerecht werden, d. h.
sie muß sich – anstelle der bisherigen
Diplomstudiengänge – in eine gestufte
Struktur von Studiengängen und Studi-
enabschlüssen einfügen, die mit dem
Bachelor-Degree als 1. berufsqualifi-
zierendem und dem Master-Degree als 
2. berufsqualifizierendem Abschluß en-
den. Ferner muß die Berechtigung der
heutigen Diplom- und der künftigen
Bachelorabsolventen der Berufsakade-
mie zur Aufnahme eines universitären
Masterstudiums gewährleistet bleiben
und notfalls gesetzlich abgesichert wer-
den.

Deshalb sollte die Gleichstellung des
künftigen Bachelor-Abschlusses der
Berufsakademie mit einem ersten
berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss erneut durch KMK-Beschluß
bestätigt und gegebenenfalls durch bila-
terale Abkommen mit den einzelnen
Bundesländern bekräftigt werden.

Auch könnte daran gedacht werden,
durch eine Ergänzung des § 71 HRG
die Bachelor- und die Masterabschlüsse

der Berufsakademie Baden-Württem-
berg hochschulrahmengesetzlich ver-
gleichbaren Hochschulabschlüssen
gleichzustellen.

V.

Um die Strukturvorgaben des bereits er-
wähnten KMK-Beschlusses vom 9./10.
Oktober 2003 zu erfüllen, müssen die
Berufsakademien:

1. in Wahrnehmung der gesetzlichen Er-
mächtigung nach § 9 Absatz 6 Berufs-
akademiegesetz Bachelor- und (als
Aufbaufachrichtung) Masterstudien-
gänge mit einem „stärker anwen-
dungsorientierten Profil“ einführen,

2. diese Studiengänge i. S. des European
Credit Point Transfer Systems modu-
larisieren und mit mindestens 180
bzw. 120 ECTS-Punkten bewertbar
gestalten und

3. durch eine anerkannte Akkreditie-
rungsagentur evaluieren und akkredi-
tieren lassen.

Als Abschlußbezeichnungen kommen
(je nach Fachrichtung) Bachelor und
Master of Engineering, of Arts, of Busin-
ess Administration oder of Social work
in Betracht.

Da die Fachhochschulen ihre Bachelor-
studiengänge auf sechs bis sieben Seme-
ster (einschl. Praxissemester) anlegen
werden, könnte die Berufsakademie ihre
Bachelorstudiengänge ohne quantitative
und qualitative Einbußen auf eine Studi-
endauer von 21/2 bis drei Jahre ausrich-
ten. Dabei könnte sie den inzwischen oh-
nehin fast obsolet gewordenen Zwi-
schenabschluß als „Assistent“ bzw. „Er-
zieher“ (vgl. § 9 Absatz 5 BAG) aufge-
ben. Zusammen mit einem entweder
konsekutiven oder weiterbildenden ein-
jährigen Masterstudiengang würde die
Gesamtstudiendauer dann 3 1/2 bis vier
Jahre betragen. Gleichwohl wäre die in-
haltliche Gleichwertigkeit mit den ent-
sprechenden Bachelor- oder Masterstu-
diengängen an Fachhochschulen ge-
wahrt, da die Berufsakademiestudieren-
den keine Semesterferien kennen, son-
dern nur einen 4wöchigen Urlaub haben.

Als Studiengänge, die zu berufsqualifi-
zierenden Abschlüssen führen, müssen
alle Bachelorstudiengänge nicht nur
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wissenschaftliche Grundlagen und Me-
thodenkompetenz, sondern zusätzlich
auch eine „employability“ (Bologna-
Deklaration) bzw. eine „berufsfeldbe-
zogene Qualifikation“ (KMK-Be-
schluß) vermitteln. Das ist zwar für
Fachhochschulen (und vor allem für
Universitäten) neu, bei den Berufsaka-
demien aber längst Standard. Im übri-
gen kommt es künftig – entsprechend
den internationalen Anforderungen –
vor allem auf das Erreichen der vorge-
schriebenen ECTS-Mindestpunktezahl
an.

Ohnehin werden Hochschulen auf-
grund ihrer Ausbildungsstruktur in-
nerhalb der dreijährigen Bachelorstu-
diengänge kaum mehr als einen an
wissenschaftlichen Grundlagen ge-
schulten Generalisten hervorbringen,
der in der Lage ist, sich mit Hilfe von
eigens einzurichtenden betrieblichen
Trainee-Programmen oder durch trai-
ning on the job rasch in ein berufli-
ches Tätigkeitsfeld einzuarbeiten,
während der Berufsakademieab-
solvent schon bisher mehr als eine
bloße „employability“ i. S. der Be-
schäftigungsfähigkeit mitbringt. Die
Universitäten müssen demnach „fach-
hochschulischer“ und die Fachhoch-
schulen „berufsakademischer“ wer-
den, wenn sie die Bologna-Kriterien
erfüllen wollen.

Für die Berufsakademien stellt der Bo-
logna-Prozeß also nicht nur eine Her-
ausforderung, sondern zugleich eine
Chance und einen Wettbewerbsvorteil
dar, nämlich gerade wegen ihrer dualen
Ausbildungsstruktur auch in Zukunft
ein Erfolgsmodell zu bleiben.

Die besten Schulen sind die, wo Erfah-
rung Lehrmeisterin ist, schreibt der
Dichter und Humanist Petrarca; will
heißen: Wo Wissen und Können, Han-
deln und Verantworten nicht nur ge-
lehrt, sondern auch gelernt und erwor-
ben werden.

Anschrift: Professor Dr. iur. Dr. h. c.
Manfred Erhardt, Generalsekretär des
Stifterverbandes für die Deutsche Wis-
senschaft e. V.,
Barkhovenallee 1,
45239 Essen. 



(Bezug: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung vom 20. 8. 2004 und 28. 8. 2004,
Dr. Heike Schmoll; Süddeutsche Zei-
tung vom 18. 8. 2004, Christine Burt-
scheidt)

Seit der Regierungserklärung von Mi-
nisterpräsident Dr. Edmund Stoiber
vom 6. 11. 2003 ist auf vielen Feldern
der Landespolitik und der Staatsver-
waltung allgemein ein Parforceritt zu
beobachten, der federführend von der
Staatskanzlei mit äußerster Kraft vor-
angetrieben wird. Auf den Fluren eines
Fachressorts wird dies u. a. so kom-
mentiert: „Wir wissen zwar nicht, wo-
hin, aber wir sind zuerst da!“ In Anleh-
nung an einen bekannten Marinebefehl
sollte der Zusatz nicht verschwiegen
werden: „Dreimal äußerste Kraft vor-
aus, ohne Rücksicht auf Maschinen und
Menschen!“ Vor diesem Hintergrund
tut es gut, vom Ressortchef für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst persön-
lich gelesen zu haben, daß „alles halb
so heiß gegessen wird, wie es gekocht
wurde“. Nichts komme ins Gerede,
aber alles werde im Gespräch sein.

Konkret: es geht um die „völlige Neu-
strukturierung der bayerischen Univer-
sitäten“ (Heike Schmoll), die das
Bayerische Staatsministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst mit
Hilfe einer eigens geschaffenen Lobby
„Universität Bayern e. V.“ (PM Nr. 94
vom 11. 5. 2004) sowie den beiden
Grundlagentexten „Wissenschafts-
land Bayern 2010“ als Vorlage für ei-
ne Evaluierungskommission und 15
Eckpunkten einer unter neun Landesu-
niversitäten, der Katholischen Univer-
sität Eichstätt/ Ingolstadt („ein akade-
misches Kleinod in postchristlicher
Zeit“) und der Campus-Universität der
Bundeswehr Neubiberg (in Zuständig-
keit des Bundes) abgestimmten Univer-
sitätsentwicklung im Freistaat Bayern
mit dem Titel „Vision UniBay 2010“
vom 15. 7. 2004 (Klausur, Kl. Irsee)
vorangetrieben werden soll. 

Die Bezugsartikel in der überregiona-
len Tagespresse (s. o.) deuten die innere
Problematik des Spagats zwischen Re-

daß sich „kein angehender Ingenieur
mit ernsthaften Zukunftsaussichten auf
ein Schmalspurstudium einlassen wol-
le, das vom Sparwillen diktiert ist“.
Christine Burtscheidt focussiert ihre
Analyse auf das Exempel des „Campus
München“, wo heftig diskutiert wird,
wie es mit den Studienangeboten an 
der Ludwig Maximilians-Universität
(LMU) und der Technischen Univer-
sität (TUM) weitergehen soll.

Unter Bezugnahme auf die Ent-
schließung der CSU-Fraktion zur
Hochschulpolitik stellt Dr. Thomas
Goppel als Ressortchef klar, daß „wir
uns ehrgeizige Ziele gesetzt“ haben,
um „Spitzenlehre mit Spitzenforschung
zu verbinden“: Elitestudiengänge und
Doktorandenkollegs, ein „Elitenetz-
werk Bayern“, die Erhöhung der At-
traktivität für den Wissenschaftsnach-

formzielen und (notwendiger) Vorge-
hensweise an: Die FAZ wählt für Heike
Schmolls Analyse eine kritische Frage,
ob sich damit die bayerischen Univer-
sitäten „auf dem Weg zur Fachhoch-
schule“ befinden, und die Redakteurin
stellt zumindest für die Ingeniersaus-
bildung in einem Folgeartikel richtig,

wuchs durch Abschaffung der Habilita-
tion, Einführung von Juniorprofessuren
und eine „stärkere Leistungsorientie-
rung bei der Besoldung“, mehr Frei-
raum durch „neue Wege in der Hoch-
schulfinanzierung“ unter Pflege von
„Orchideenfächern als kulturellem
Wert“, Auswahl der geeigneten Studen-
ten durch die Hochschulen in Bachelor-
und Masterstudiengänge ab dem WS
2005/2006 sowie generell „mehr Wett-
bewerb und Profilbildung“.

Investitionen des Freistaats stellen
die Grundvoraussetzung dafür dar, daß
die bayerischen Hochschulen „interna-
tional in der ersten Liga spielen“ kön-
nen. Sie sollen auf 3 % des Bruttoin-
landsprodukts gesteigert werden. Die
elf Hochschulen in Bayern und die
Großforschungseinrichtungen (Bei-
spiel TUM/ Garching) sollen miteinan-
der vernetzt und die Kooperation syste-
matisch angelegt werden. 

Um sich ein Bild von den Kostenfak-
toren zu machen, hilft ein Blick in die
Stellenpläne: An den Hochschulen gibt
es 18.000 Personalstellen, davon 1.550
Lehrstühle und ca. 1.150 Extraordina-
riate, an den Universitätskliniken in Er-
langen-Nürnberg, München, Regens-
burg und Würzburg sind es z. Zt.
22.700 Personalstellen, davon 130
Lehrstühle und 368 Extraordinariate.
Der Freistaat schießt insgesamt ca.
1,73 Mrd. EURO zu. Die „Drittmittel-
rendite“ liegt bei etwa 30 % der Staats-
zuschüsse (vgl. im Bundesdurchschnitt
12 %).

Die Attraktivität der bayerischen Uni-
versitäten zeigt sich auch an den Stu-
dentenzahlen: Sie liegen 2004 bereits
um 20 % über den Zahlen von 1999
und sollen bis 2011 um weitere 30 %
zunehmen, was den Auslastungsgrad
an einzelnen Standorten weiter steigert
und Ausbaumaßnahmen als Investitio-
nen erfordert. Nicht Abbau, sondern
Aufbau ist insgesamt angezeigt.

Am 7. 12. 2003 haben sich die bayeri-
schen Hochschulrektoren gegenüber
Dr. Thomas Goppel auf die Reformzie-
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le der Regierungserklärung selbst ein-
geschworen: Sparen, Reformieren,
Investieren. Staatliche Reformschritte
sollen den selbstorganisierten „inhalt-
lich-strukturellen Umbauprozeß“ be-
gleiten. Das inzwischen vorliegende
Grundsatzdokument der elf bayeri-
schen Universitäten stellt dazu fest:

• „Einsparungen im Hochschulbereich
sind überwiegend Einsparungen im
Personalhaushalt“. Sie müssen mit
langem Atem angegangen werden
(öffentliches Dienstrecht, Sozialge-
setze). Fächer, die in die „unterkriti-
sche Ausstattungszone geraten, sind
kaum mehr reanimierbar,“was unter
dem Bildungsgesichtspunkt des Ver-
fassungsauftrags zu hochschulüber-
greifender Diskussion und (unange-
messenem) Konkurrenzverhalten
führen kann. 

• „Intellektuelle Diversität“ und „su-
stainability“ (Nachhaltigkeit, Durch-
halten) sind weitere Kriterien der
Hochschulreformmaßnahmen. Stär-
ken- und Schwächen-Analysen inner-
halb der elf Einrichtungen resultieren
in standortbezogenen Strukturkon-
zepten mit konkreten Planungsele-
menten für Abbau und Aufbau.

Die Akzente der Hochschulentwick-
lungen – hier gekürzt wiedergegeben –
liegen aus der Sicht der Universitäts-
rektoren, Universitätspräsidenten und
Kanzler auf folgenden Wissenschafts-
feldern:

• Wegen des eklatanten Mangels an
Fachkompetenz in den Technikwis-
senschaften ist ein Rückbau der Inge-
nieurwissenschaften und Angewand-
ten Naturwissenschaften „weder
qualitativ noch quantitativ möglich“.
Zur Steigerung der Effizienz der Na-
turwissenschaften bedarf es einer
„Profilschärfung“ und wegen der ho-
hen Abbrecherquoten einer „kriti-
schen Studierendenauswahl“ sowie
der Fächerkonzentration an bestimm-
ten Standorten („regionale Allian-
zen“; Kooperationsmodelle).

• Schaffung von „Zentren“, profilty-
pisch für jede Universität, in den Gei-
stes-, Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten zur Sicherung der „Fortführung
von Fächern mit geringer Nachfrage
an wenigstens einem Standort in Bay-
ern“ (!), v. a. in Geistes- und Kultur-
wissenschaften.

• Für die Theologie gilt es, „überkriti-
sche, d. h. national und international
kompetitive Standorte sicherzustel-
len“. Die Ressourcenausstattung er-
folgt leistungsbezogen und ohne Son-
derstatus.

• Neuordnung der Juristenausbildung
durch Profilschärfung, Standortkon-
zentration und „Aufgabe der einseiti-
gen Staatsorientierung“.

• Die Wirtschaftswissenschaften sind
an den bisherigen Standorten mit klar
unterscheidbaren Profilen „beizube-
halten“.

• „Zusammenfassung der Erdwissen-
schaften an wenigen Standorten“
(v. a. Mineralogie, Geologie, Paläon-
tologie). (Konsequenzen für das Fach
Geographie an Schulen!)

• Konzentration der Agrar- und Forst-
wissenschaften unter arbeitsteiliger
Kooperation „mit verwandten
Fächern“ (Beispiel Biowissenschaf-
ten). „Kapazitätseinsparungen sind
unverzüglich vorzunehmen.“

• „Sofortige Einsparung von (personel-
len) Ressourcen, hochschulübergrei-
fende Arbeitsteilung und Stärkung der
Wissenschaftlichkeit bei den Sport-
wissenschaften. Die Sportpraxis ist
auf das Allernotwendigste zu be-
schränken.“

• Neuorganisation der „allgemeinen
Lehrerbildung“ durch Reduzierung
des Standortangebots bei der Grund-
und Hauptschullehrerausbildung, Ver-
meidung von ineffizienter Parallel-
führung von Studiengängen (!) und
„sofortige“ Angleichung der bayeri-
schen Lehrerbildung an die Vorgaben
des „Bologna-Prozesses“.

• Reduktion der Hochschulmedizin in
einzelnen Bereichen, Konzentration
der Standorte und Forcieren der klin-
schen Forschung.

• Ausrichtung der Leitungs- und Ent-
scheidungsstrukturen ohne Auf-
schub an internationalen Standards
und gemäß der Experimentierklausel
des Art. 135 BayHSchG.

• „Wissenschaftsraum München“
(vgl. Süddeutsche Zeitung: „Campus
München“) und „Hochschulraum
Nordbayern“ werden durch eine
„gemeinsame  Strukturpolitik“ ent-
wickelt.

• Die „Fort- und Weiterbildung“ (ge-
setzlicher Auftrag seit 1998) bedarf
„wettbewerbsorientierter Organisati-
onsformen“ (arbeitsmarktorientiert)
als „Zukunftsaufgabe par excellen-
ce“. (Anm. Kostenneutral bereits
heute für 3. Phase der Lehrerbildung
nutzen!)

• Die Anstrengungen zum Ausbau an
den neu gegründeten Universitäten
(Beispiel Augsburg) sind konsequent
fortzusetzen – so die abschließende
Bemerkung zu den „Eckpunkten“.

Die hier wiedergegebenen „Eckpunk-
te“ markieren eine weitere Etappe der
internen Diskussion an den bayeri-
schen und deutschen Universitäten im
Rahmen des Bologna-Prozesses (seit
1998/1999), der eine erhebliche Be-
schleunigung durch die Berliner Kon-
ferenz der europäischen Bildungsmini-
ster am 19. 9. 2003 erfuhr. Erreicht ist
der „Vorrang der Universitäten“ und
ihrer „academic values“ in der 
europäischen Hochschulpolitik als
Maßstab für die gesamte internationale
Kooperation und den Wissenschaftler-
austausch in Europa (vgl. hierzu den
Vortrag von Prof. Dr. Hartmut Schie-
dermair vom 24. 9. 2003 vor dem
Bund Freiheit der Wissenschaft, Köln).

An den einzelnen Hochschulstandorten
haben sich unterschiedlich kritische
Stimmen zum erreichten Diskussions-
stand in der lokalen und überregionalen
Presse artikuliert. Sie betreffen Kürzun-
gen im Angebot („Rückzugsfelder“),
Probleme der Standortabstimmungen in
der Region und die Befürchtung, daß
Ausbauziele „junger Universitäten“ an-
gesichts der Geldknappheit nicht er-
reicht werden können. Kritisch gesehen
wird zudem, daß im vorauseilenden
Gehorsam („Steilvorlage für die Poli-
tik“, 12,5 % Mehrarbeit wegen Spar-
zwang) der Universitätsleitungen Ter-
rain ohne Not aufgegeben wurde, um
„Schlimmerem vorzubeugen“ – wobei
offenbleibt, welche „noch verborgenen
Folterwerkzeuge drohten“.

Heike Schmoll fragt zu Recht kritisch
nach, inwieweit (verschiedene) Unter-
nehmensberater nicht nur sprachlich
Pate gestanden haben und nach einer
„Gesamtkonzeption“. Dies mag an den
bewußt standortbezogenen Argumen-
ten liegen, die seitens der Universitäts-
spitzen in die „Vision UniBay 2010“
eingeflossen sind. Gehen wir auf ein-
zelne Felder ein:

3/2004 fdw 9
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1. Allgemeine Lehrerbildung
Während Ressortchef Dr. Thomas
Goppel eine möglichst rasche Anglei-
chung der Lehrerbildung an die Vorga-
ben des Bologna-Prozesses fordert, wi-
derspricht ihm die für die Inhalte der
Lehrerbildung zuständige Ressortkol-
legin Monika Hohlmeier deutlich, zu-
mindest für den Bereich der Gymnasi-
allehrerausbildung. Inzwischen faßt
der Wissenschaftsminister nach und
fordert für die bayerischen Schulen,
daß „die Filterei ein Ende haben muß“
(Münchner Merkur vom 28. 8. 2004),
denn „niemand darf aufgrund seiner
Herkunft am Studieren gehindert wer-
den“. Ob sich dahinter die Ideen des
Stufenlehrers aus den 70er Jahren ver-
stecken und/oder die Vorstellung, die
Schüler von der ersten bis zur achten,
neunten oder zehnten Klasse (nach un-
terschiedlichen Vorbildern) „gemein-
sam zu unterrichten“, wird der weitere
Gang der schulpolitischen Entwicklung
in Bayern zeigen. Der Grundsatz der
begabungsgerechten Differenzierung
nach Schularten ist jedenfalls mit der
Regierungserklärung vom 6. 11. 2003
(noch) nicht aufgegeben. Wenn die
bayerischen Hochschulen aber mit
„Zentren für Lehrerbildung“ unter Ein-
schluß des Referendariats liebäugeln,
gilt es sehr genau hinzusehen.

2. Straffung der Fachangebote
an einem Hochschulstandort
(Bsp. LMU/TUM)

Am Beispiel des „Wissenschaftsrau-
mes München“ wird diskutiert, wie
man einen Etat von 860 Millionen Euro
für die Ludwig Maximilians-Univer-
sität (LMU), die Technische Univer-
sität München (TUM) und die drei Kli-
nikstandorte (allein 300 Millionen Eu-
ro) so nutzen kann, daß sich ein „Cam-
pus München“ mit Spitzenuniversitä-
ten wie der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich oder den
Universitäten von Cambridge oder der
Stanford University messen kann. TU-
Präsident Wolfgang Herrmann: „Wir
wollen zu den ,Top Ten‘ in der Welt
gehören.“ Offen bleibt, inwieweit sich
ein regionaler Pendelplan im süd-
bayerischen Raum verwirklichen läßt,
um die Folgen von Standortzuweisun-
gen abzufangen. Falls die Geowissen-
schaften mit 1.500 Studienplätzen in
München wegfallen sollten (vgl. Pro-

testplakat „Münchner Geographie –
wegweisend seit 1873“), stellt sich
diese Frage nicht nur für den Lehrer-
nachwuchs aller Schularten. Prof. Dr.
Axel Schenzle, Dekan der Physik an
der LMU, sieht auch die „kleinere
Lösung“ (Zusammenlegung, Straf-
fung, vier Schwerpunkte) als Fehler.

Wissenschaftsminister Dr. Thomas
Goppel hat sich bei den bayerischen
Universitätsspitzen für die Vorlage
vom 15. 7. 2004 bedankt, Er sieht
darin eine neue „Quelle der Innovati-
on“ unter der „Notwendigkeit neuer
Formen der Zusammenarbeit“. 

Unter Vorsitz des Konstanzer Profes-
sors der Philosophie und Präsidenten
der Europäischen Akademie der Wis-
senschaften, Prof. Dr. Jürgen Mittel-
straß, hat am 28. 7. 2008 auch die er-
ste Arbeitssitzung der Expertenkom-
mission „Wissenschaftsland Bayern
2020“ in prominenter Besetzung
stattgefunden. Ihr gehören zum Teil
als Emeriti an: Prof. Sir Richard John
Brook (Oxford), Prof. Dr. Gerhard
Casper (Stanford), Prof. Dr. Richard
R. Ernst (Nobelpreisträger für Che-
mie, Zürich), Prof. Dr. Erika Fischer-
Lichte (Berlin), Prof. Dr. med. Horst
Franz Kern (Marburg), Dr. Dagmar
Klostermeier (Bayreuth), Dr. Wil-
helm Krull (VW-Stiftung), Prof. Dr.
Joachim Milberg (BMW, acatech),
Prof. Dr. Ursula Staudinger (IU Bre-
men), Prof. Dr. Günter Stock (Sche-
ring AG, Berlin), Prof. Dr. Ludwig
Winnacker (DFG, München) und
Prof. Dr. Rüdiger Wolfrum (Max-
Planck-Institut, Berlin). 

Im Deutschland-Radio vom 10. 7. 2004
hat sich Wissenschaftsminister Dr.
Thomas Goppel zu den „radikalen
Umbauplänen“ (Motto: „Umbau oh-
ne Abbau“) geäußert, die der
Interviewpartnerin Susanne Letten-
bauer wie die „Alpträume eines wis-
senschaftlichen Apparates“ vorka-
men. Bayerns Ressortchef ist über-
zeugt, daß er seine „Vision einer ab-
gestimmten Universitätsentwicklung
im Freistaat Bayern“ bis zum näch-
sten Jahr durchgesetzt hat ohne gra-
vierende Störungen von Seiten des
Landtags. Dann fehlt nur noch die
Zustimmung der Föderalismuskom-
mission („Bundesstaats-Kommissi-
on“) des Bundes. TU-Präsident Wolf-
gang Herrmann sieht eine „völlig
neue Kultur in Deutschland anbre-

chen“, mit der erstmals die Hoch-
schulen selbst „eine übergreifende
Perspektive skizzieren. Wir haben ei-
ne Steilvorlage für eine mutige Poli-
tik in Bayern gemacht“. Wenn bis De-
zember 2004 der Bayerische Mini-
sterrat beschließen soll, dürfte der
„Hochschulreformer Thomas Goppel
weiter aufs Reformtempo drücken
(müssen)“, um im Bild der Allgäuer
Zeitung vom 16. 7. 2004 zu bleiben. 

Fazit: Nimmt man die Positionen des
Bertelsmann-Centrums für Hoch-
schul-Entwicklung (CHE, 1994 ff.),
die Ergebnisse der internationalen
Tests (OECD, PISA I und II, IGLU)
sowie die unterschiedlichen Konzep-
te einer adressatenorientierten Eva-
luation – aus der Optik der Hoch-
schullehrer oder der Studenten (vgl.
Dr. Thomas Goppel: „Der Kunde Stu-
dent ist König!“ im Kontext mit dem
Vorschlag für einen „Studienbeitrag
von 500 Euro“ pro Student/Semester,
UniNews Bayreuth vom 9. 8. 2004)
zusammen, wird man nicht umhin
können, zu fordern, daß eine – auch
von Heike Schmoll angemahnte – Ge-
samtkonzeption die berechtigten An-
liegen im Interesse der Sache zusam-
menführen muß. Ein isolierter Forde-
rungskatalog zur Durchsetzung ein-
zelner Gruppeninteressen ist nicht
zielführend. Diese Erkenntnis setzt
allerdings auf der Seite der Bildungs-
und Hochschulpolitik einen Verzicht
auf Populismus und ein hohes Augen-
maß voraus. Wenn die Hochschulleh-
rer in Bayern bereit sind, zur Stan-
dortsicherung mit 12,5 % Mehrarbeit
„ihr Scherflein“ und die Studierenden
mit angemessenen „Studienbeiträ-
gen“ (N. B., der Begriff „Studienge-
bühren“ ist out) ihren Anteil einzu-
bringen, sollte sich die Landespolitik
„nicht lumpen lassen“. In der histo-
risch gewachsenen Pflicht einer so-
zialen Demokratie möge sie sich be-
sinnen, daß es der Verzicht auf Schul-
geld („Studiengebühren“ im Haupt-
studiengang) sowie „Honnefer Mo-
dell“ und BAföG waren, die es er-
laubten, Begabungsreserven in
Deutschland zu mobilisieren. Eine
nachhaltige Politik setzt in diesem
Sinne „sustainability“, d. h. Durch-
halten und Vorhalten von öffentlichen
Leistungen voraus: Es gibt viel zu
tun, packen wir es gemeinsam an!



attempto!: Es gibt aber in Deutschland
keine mit den USA vergleichbaren Kar-
rierestrukturen, was das Leitungsperso-
nal für Hochschulen angeht.

Frankenberg: Deshalb müssen wir in
Deutschland beginnen, einen Markt von
Hochschulmanagern zu etablieren, die
aus der Wissenschaft kommen. Ich glau-
be nicht, daß es sinnvoll ist, eine Hoch-
schule von jemandem leiten zu lassen,
der nicht aus der Wissenschaft kommt.
Die Zeiten, in denen der Kanzler die Uni-
versität administriert und der Rektor sie
akademisch vertreten hat, sind vorbei.
Der Rektor neueren Typs hat die Haupt-
verantwortung und muß entsprechende
Managementqualitäten vorweisen. Wer
in einem wettbewerblichen System die
falschen Leute an der Spitze hat, verliert. 

attempto!: Welche Gründe gibt es dafür,
daß in Zukunft nicht mehr der Senat, son-
dern der Aufsichtsrat den Rektor wählen
soll?

Frankenberg: International üblich ist die
Wahl durch ein board, also das Auf-
sichtsgremium der Hochschule. Zum
zweiten haben der Rektor bzw. die bei-
den hauptamtlichen Mitglieder des Vor-
stands gemäß unserer Novelle künftig
zentrale Zuständigkeiten für Berufung,
Gehälter und Zulagen. Schon eine Ge-
meindeordnung würde verbieten, daß
diejenigen, über deren Gehälter befun-
den wird, diejenigen wählen, die über
diese Gehälter zu befinden haben. 

attempto!: Wie verträgt sich das aber mit
dem Gedanken der Selbstverwaltung der
Universitäten, der ja auch in der Landes-
verfassung festgeschrieben ist?

Frankenberg: Der Aufsichtsrat ist ja auch
ein Organ der Hochschule. Der Senat hat
auch in Zukunft das Recht, die gewähl-
ten Mitglieder zu bestätigen. Das heißt,
er kann die Wahl eines Rektors oder Prä-
sidenten verhindern. Im praktischen Pro-
zedere wird es so sein, daß der Vorsitzen-
de des Aufsichtsrates, der die Findungs-
kommission leitet, vorher abklären wird,
ob der Kandidat im Senat auch zustim-
mungsfähig ist.

attempto!: Worin sehen Sie denn die
Mängel der akademischen Selbstverwal-
tung, wenn Sie sie durch eine manage-
mentorientierte Hochschulleitung erset-
zen möchten?

Frankenberg: Durch das Globalbudget
haben wir längst die Notwendigkeit einer
managementorientierten Hochschullei-
tung. Die Zuständigkeiten für die gesam-
te Personalrekrutierung, die Dienstvor-
gesetzten-Eigenschaft gegenüber dem
wissenschaftlichen und nicht wissen-
schaftlichen Personal bei der Führungs-
spitze bedeutet eine Verantwortung für
mehrere hundert Millionen Euro.  Das ist
eine unternehmerische Verantwortung.
Dazu braucht man eindeutige persönli-
che Verantwortlichkeiten. Man kann kei-
ne Haushaltsentscheidungen in einem
Senat treffen, in dem es keine persönli-
che Verantwortlichkeit für Erfolg oder
Mißerfolg bei den getätigten Ausgaben
gibt.

attempto!: Mit den Hochschulräten der
alten Prägung würde das Ihrer Meinung
nach nicht gehen? Die haben sich ja
nach Ansicht der Universitäten durchaus
bewährt.

Frankenberg: Was unterscheidet jetzt un-
seren neuen Aufsichtsrat von dem Hoch-
schulrat, den wir haben?

attempto!: Der alte Hochschulrat kommt
auf Vorschlag der Universität zustande.

Frankenberg: Wir hatten bis jetzt keine
wirklich klare Regelung, wie ein solcher
Aufsichtsrat zustande kommt. Da er das
Rektorat beaufsichtigt, muß er natürlich
unabhängig vom Rektorat zustande
kommen. Es muß ein objektives Verfah-
ren geben. Unsere neue Regelung sieht
vor, daß es nun drei Vorschlagsrechte
gibt, und daß der Senat abschließend die-
se gesamte Liste zu bestätigen hat. Es
gibt also noch die Legitimation durch
den Senat.

attempto!: Aber er darf im Grunde nur
noch zustimmen.

Frankenberg: Der Senat hat doch bisher
die Mitglieder auch nicht gefunden, son-
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Vorbemerkung: In Ihrer Juniaus-
gabe druckte die Universitäts-
zeitung der Universität Tübingen
„Attempto!“ zwei Beiträge zum
Thema, die sowohl wegen der
Personen (dem Rektor der Univer-
sität, Professor Dr. Eberhard Schaich
einerseits und dem Wissenschafts-
minister von Baden-Württemberg,

Professor Dr. Peter Frankenberg an-
dererseits) als auch in der Grund-
sätzlichkeit der Positionen und we-
gen der differenzierten Argumen-
tation Hintergründe, Intentionen
und Folgen der Reformidee gut aus-
leuchten. Mit freundlicher Geneh-
migung der Herausgeber über-
nimmt die fdw die beiden Artikel. 

Die Universität als Unternehmen –
eine exemplarische Kontroverse in Baden-Württemberg

Der Ministerrat von Baden-Württemberg
hat den Entwurf des neuen Landeshoch-
schulgesetzes am 23. März beschlossen.
Nach der Zustimmung durch den Land-
tag soll es zum Beginn des Jahres 2005 in
Kraft treten. Über die wichtigsten Än-
derungen im Landeshochschulgesetz
sprach die attempto! – Redaktion mit
Wissenschaftsminister Peter Franken-
berg.

attempto!: Herr Minister, welche Philo-
sophie steht hinter ihrem Gesetzentwurf?
Wie stellen Sie sich die Universität der
Zukunft vor?

Frankenberg: Die Philosophie ist, daß
wir konsequent den Weg zu unternehme-
rischen Hochschulen mit mehr Autono-
mie gehen. 

attempto!: Sie versprechen den Hoch-
schulen mehr Autonomie durch den Ab-
bau staatlicher Mitwirkungsrechte. An
den Hochschulen ist aber der Eindruck
entstanden, die staatlichen Eingriffsmög-
lichkeiten würden durch die Besetzung
des Aufsichtsrats und die Möglichkeit,
daß ein externer Rektor gegen den Willen
der Universität gewählt werden kann,
eher erweitert.

Frankenberg: Diese Befürchtungen sind
grundlos. Es gibt kein Durchgriffsrecht
des Landes bei Besetzung des Aufsichts-
rates und auch nicht bei der Wahl des
Rektors. Allerdings sollten unsere Uni-
versitäten auch für externe Rektoren oder
Präsidenten geöffnet werden. In Großbri-
tannien, Australien oder den USA kommt
der Präsident einer renommierten Hoch-
schule höchst selten von innen, denn er
ist nicht nur die akademische Repräsen-
tationsfigur, sondern der Wissenschafts-
manager der Hochschule.

„Wir passen uns den Weltstandards an“



dern es war entweder das Rektorat, das
die Liste vorgelegt hat, oder eine Fin-
dungskommission. Jetzt ist es eigentlich
auch nichts anderes: Es wird dem Senat
eine Liste vorgelegt, die er ablehnen oder
der er zustimmen kann. 

attempto!: Glauben Sie, daß mit den neu-
en inneren Strukturen wissenschaftliche
Spitzenleistungen eher zu erreichen sind
als in der alten Gruppenuniversität?

Frankenberg: Der einzelne Forscher ist
nicht davon tangiert, ob es ein Landes-
vorschlagsrecht für Hochschulräte gibt
oder nicht. Er braucht ein hochprofessio-
nelles Management an der Spitze. Er ist
davon abhängig, wie gut das Rektorat zu-
sätzliche Mittel einwerben kann. Für den
Forscher und die Forscherin ist es wich-
tig, möglichst unabhängig zu sein, viel
Zeit für Forschung und Lehre zu haben
und möglichst wenig Zeit in den Gremi-
en zu verbringen. Insofern ist die Redu-
zierung der Gremien und die Verlagerung
der Entscheidungen auf wenige Verant-
wortliche, die aber kontrolliert werden,
der richtige Weg, um größere Effizienzen
in Forschung und Lehre zu erreichen. 

attempto!: Nun sind Universitäten doch
etwas anderes als Unternehmen ...

Frankenberg: Ich habe auch nicht gesagt,
daß sie Unternehmen sind, aber sie wer-
den unternehmerischer strukturiert.
Schauen Sie in die Niederlande, nach
Österreich, in die Schweiz, Großbritanni-
en, USA oder Australien: Da finden Sie
ähnliche Strukturen, wie wir sie jetzt ent-
werfen. Wir passen uns den Weltstan-
dards an. 

attempto!: Es gibt Stimmen, die sagen,
Sie würden das österreichische Modell
kopieren. 

Frankenberg: Sie müssen es umgekehrt
sehen: Ich habe beim österreichischen
Gesetz beratend mitgewirkt. Wir haben
jedoch sehr viel stärkere Mitwirkungs-
rechte bei akademischen Gremien als
dies in Österreich der Fall ist. 

attempto!: Bleibt es bei der Verantwort-
lichkeit der Fakultäten für die Beru-
fungsverfahren?

Frankenberg: Für die Berufung verant-
wortlich ist im Moment der Minister. In
Zukunft geht dieses Recht auf den Vor-
stand der Universität über. Der Vorstand
stellt die Berufungskommission zusam-
men, dafür gibt es Vorschlagsrechte der
Fakultät. Und die Fakultät nimmt auch

Stellung zu dem Berufungsvorschlag.
Die letzte Entscheidung liegt beim Rek-
torat. Dieses ist aber frei, den Senat in die
Entscheidung einzubeziehen. 

attempto!: Die seit der Veröffentlichung
Ihrer Pläne vergangenen Monate haben
Ihnen einige Kritik von Seiten der Uni-
versitäten eingebracht. Wie weit sind sie
heute in Ihrer Überzeugungsarbeit fort-
geschritten?

Frankenberg: Was die Universitäten an-
geht, so kann man sagen, daß, nach der
abschließenden Konferenz der Rektoren,
sieben von neun Rektoren keinen weite-
ren Diskussionsbedarf sahen. Es gibt im
Grunde genommen nur Einzelstimmen,
die noch gegen Grundsätze – man weiß
oft nicht, aus welchen rationalen Grün-
den – sind. Das, was vorgebracht wird, es
gebe Durchgriffsrechte, wir könnten Po-
litiker in den Aufsichtsrat setzen, ist aus-
geschlossen. Genauso wenig, wie wir ei-
nen externen Rektor bestimmen könnten.
Das sind Ansichten, die sich in manchen
Köpfen irgendwie festgesetzt haben, aber
sie stimmen schlichtweg nicht.

attempto!: Herr Minister, wir danken
Ihnen für das Gespräch.
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Das Unternehmerische übt seit jeher eine
besondere Anziehungskraft aus, wenn es
darum geht, Strukturen zu ändern, die im
Verdacht stehen, bürokratisch zu sein.
Dem liegt die Vorstellung zu Grunde, eine
Unternehmung sei eine Organisation, in
der sich permanent Innovation vollziehe
und auf allen Ebenen dauerhaft der Zu-
stand eines kostenwirtschaftlichen Opti-
mums realisiert werde. Wer selbst Ein-
blicke in die Unternehmenswelt gewin-
nen konnte, weiß, wie wenig sich büro-
kratische Strukturen in Großunternehmen
von solchen in öffentlichen Institutionen
zu unterscheiden brauchen. Bei großräu-
migen Sanierungen von notleidenden Un-
ternehmungen wird dies besonders deut-
lich.

Dennoch hat, unterlegt vor allem mit dem
Bürokratievorwurf gegen die Universitä-
ten, das Unternehmensmodell bei beson-

ders modernistischen Reformkonzepten
für den Hochschulbereich eine Patenrolle
übernommen. Die Behauptung, eine Uni-
versität sei eine Unternehmung oder we-
nigstens als unternehmensähnlich zu in-
terpretieren, ist indessen etwas in den
Hintergrund getreten. Kaum ein Reform-
anwalt des Hochschulwesens leugnet in-
zwischen, daß zwischen der Zielsetzung
einer Unternehmung und der Aufgaben-
stellung einer Universität massive Unter-
schiede bestehen.

Deshalb wird neuerdings mit dem Modell
„Unternehmung“ als Paradigma einer
modernen Universität deutlich vorsichti-
ger umgegangen. Die Universität könne,
so wird immer bereitwilliger eingeräumt,
keine Unternehmung sein. Dennoch sei es
eine viel versprechende Innovation, die
Leitungsstrukturen aus der Unterneh-
mung, insbesondere der Rechtsform der

Aktiengesellschaft, auf die Universität zu
übertragen. Damit ist die Übernahme der
Organe Vorstand und Aufsichtsrat ge-
meint, der als „Professionalisierung“ der
Leitungsstrukturen eine besondere Weihe
verliehen wird.

Eine Unternehmung ist eine Wirt-
schaftseinheit, die Güter oder Dienstlei-
stungen auf den Markt bringt, um aus den
Verkaufserlösen Beiträge zur Erreichung
des Unternehmensziels zu erwirtschaften.
Das Unternehmensziel besteht in einer –
eventuell durch Nebenziele relativierten –
Gewinnmaximierung oder, etwa bei öf-
fentlichen Unternehmungen, in Vollko-
stendeckung. 

Nichts dergleichen findet in der Univer-
sität statt. Sie ist mit ihrem Leistungsspek-
trum Forschung, Lehre, weitere Dienstlei-
stungen weit davon entfernt, jemals Über-

Eberhard Schaich

Warum die Universität keine Unternehmung ist
Universitäten brauchen keine an Aktiengesellschaften orientierten Leitungsstrukturen. Vielmehr können
gut geführte Unternehmen mit hoch qualifiziertem Personal nur mit flachen und kooperativen Hierarchi-
en erfolgreich sein, wie sie sich seit langem an den Universitäten bewährt haben. „Überzeugen statt 
anordnen“ sollte für Universitäten wie Unternehmen gelten.



schüsse oder auch nur Vollkostendeckung
zu erzielen, und sie ist dazu auch nicht be-
stimmt. Die „Produkte“ einer Universität:
qualifizierte Absolventen, neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse, verwertbare Pa-
tente und Weiterbildungsleistungen kön-
nen auf einem Markt durch Preise nicht
bewertet und vergleichbar gemacht wer-
den. Die für eine Unternehmung typische
kurzfristige Aufnahme neuer Produktions-
zweige, weil diese langfristig vorteilhaft
erscheinen, gelingt ebenso wenig wie die
schnelle Schließung von Produktions-
zweigen, die auf längere Zeit keine Ge-
winnbeiträge oder keine Vollkosten-
deckung versprechen.

Subjektive Leistungsbewertung
Vielmehr tritt an die Stelle der Marktbewer-
tung die Einschätzung des Outputs durch
die Scientific Community in weltweiter
Perspektive, die ganz anders als eine
Marktbewertung niemals in einer einheitli-
chen Dimension „Geld“ geschieht. Sie wird
ergänzt durch eine Bewertung von Leistun-
gen durch die Gesellschaft insgesamt, der
ebenfalls keine allgemein akzeptierte Me-
trik zu Grunde liegen kann. Solche Bewer-
tungen bleiben immer umstritten. Letztlich
kommt jede partielle oder umfassende Lei-
stungsbewertung einer Hochschule ohne
Subjektivität nicht aus. Bei einer bilanzie-
renden Unternehmung ist es hingegen mit
der Ausweisung eines Gewinnes oder Ver-
lustes möglich, den Erfolg in einer allge-
mein akzeptierten Form und in der völlig
unstrittigen Einheit Euro zu messen. 

Betriebswirtschaftliche Rechnungssyste-
me sind weitgehend branchenunabhängig
und immer in Geld angelegt. Die Perfor-
mance einer Universität zu beurteilen, ist
hingegen keineswegs die Angelegenheit
eines rechnenden Controllers. Wenn sie
überhaupt beurteilt werden kann, so
braucht es dazu Einsicht in Forschungs-
prozesse und -erfolge. Für die Kostenseite
ist die Situation nur wenig besser: Die der-
zeit auf dem Markt befindlichen Systeme
der Kostenträgerrechnung für Univer-
sitäts-„Produkte“ müssen ihre Be-
währungsprobe erst noch bestehen. Diese
dürfte nicht einfach werden. 

Zweifellos ist sowohl für Universitäten als
auch für Unternehmungen eine Struktur
angemessen, die aus einem überschauba-
ren Leitungsorgan mit Geschäftsbereichs-
organisation (Rektorat und Vorstand) und
einem weiteren Organ, das Kontrollfunk-
tionen ausübt, besteht. Diese Struktur ist in
beiden Bereichen bei aller Unterschied-
lichkeit der Aufgaben seit langem reali-
siert. Wer und aus welcher Kompetenz

heraus die Kontrolle der Leitungsebene
wahrnimmt, ist indes ein erster großer Un-
terschied zwischen Universität und Unter-
nehmung. 

Der Aufsichtsrat einer Unternehmung sieht
seine Hauptaufgabe darin, für jährliche
Gewinnausschüttungen an die Aktionäre
und für eine Erhöhung des Shareholder Va-
lue der Unternehmung insgesamt zu sor-
gen. Diese Aufgabe ist sehr übersichtlich
strukturiert. Branchenspezifische Intim-
kenntnisse sind deshalb weniger von Be-
deutung. Aufsichtsräte von Unternehmun-
gen können darum auch zu erheblichen
Teilen durch unternehmensferne Anteils-
eigner oder durch Vertreter des Bankensek-
tors besetzt werden. Branchenkenntnis
wird in den Aufsichtsrat vielfach durch die
Gepflogenheit eingebracht, ehemalige Vor-
standsmitglieder als Aufsichtsräte mit der
Kontrolle ihrer Nachfolger zu betrauen.
Überhaupt ist die personelle Verflechtung
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat und
der Aufsichtsgremien verschiedenster Ak-
tiengesellschaften untereinander ein zwar
viel kritisiertes, aber typisches Merkmal
der modernen Unternehmenswelt. 

Massiv verstärkte Aufsicht
Die Aufsicht über eine Universität ist von
alters her  eine Angelegenheit des Staates,
insbesondere des zuständigen Wissen-
schaftsministeriums. Sie gliedert sich in
eine Rechts- und eine Fachaufsicht. Daran
soll auch in den neuesten Hochschulge-
setzentwürfen grundsätzlich nicht gerüt-
telt werden, auch dort nicht, wo die Er-
weiterung der Autonomie auf dem Pro-
gramm steht. Es gibt aber deutliche An-
zeichen dafür, daß diese Aufsicht mittels
eines extern dominierten Aufsichtrates
massiv verstärkt werden soll. Dieser hätte
die Aufgabe, die strategischen Entschei-
dungen der Universität zu treffen und,
analog zum Unternehmensmodell, die
Universitätsleitung zu bestellen – letzteres
nach aktuellen Plänen (noch) nicht ganz
ohne Rücksichtnahme auf die Universität
und ihre inneren Strukturen. Verantwor-
tungsreiche Aufsichtsfunktionen dieser
Art sollen in Hochschulen bemerkenswer-
terweise ehrenamtlich wahrgenommen
werden können.

Eine solche Konstruktion wird der Univer-
sität und ihren ganz speziellen Strukturen
nicht gerecht. Die Aufsicht über eine Uni-
versität erfordert eine intime Kenntnis der
personellen Gegebenheiten, der For-
schungspotenziale, der mutmaßlichen Ent-
wicklungen in den  verschiedenen Wissen-
schaftszweigen, der Kooperationsnotwen-
digkeiten und der Kenntnis vor allem auch

der Wissenschaftlerpersönlichkeiten. Letz-
tere sind als Träger des Forschungsgesche-
hens und der Lehre in ganz anderer Weise
als das Personal einer Unternehmung be-
deutsam für den Erfolg einer Universität.
Es ist außerdem sinnvoll, die Wissen-
schaftler an Schlüsselentscheidungen zu
beteiligen, auch weil sie diejenigen sind,
die deren Folgen zu tragen haben. 

Fachkompetenz und Mitgliedschaft in der
Institution sind also Kriterien, die für Ent-
scheidungsträger gelten müssen, die die
Strategie der Universität bestimmen. Die-
se Bedingungen sind erfüllt, wenn der Se-
nat einer Universität das Aufsicht führen-
de Organ ist. Ihnen wird auch prinzipiell
entsprochen, wenn ein Aufsichtsrat be-
steht, in welchem externe Kompetenz zu
universitätsinterner Kompetenz hinzu-
kommt. Dort, wo die wesentlichen Ent-
scheidungen für eine Universität aber von
einer Mehrheit von problemferneren Ex-
ternen zu treffen sind, die typischerweise
aus Wirtschaft und Behörden stammen
sollen, liegt die Sache anders. Denn die
Aufsicht über die Weiterentwicklung stra-
tegischer Positionen gestaltet sich bei
Universitäten ganz anders als bei Unter-
nehmungen, wo es im wesentlichen um
Gewinnerzielung geht. 

Auch bei den inneren Organisationsstruk-
turen springt der Unterschied zwischen
Universität und Unternehmung ins Auge.
Universitäten sind, mit Rücksicht auf Wis-
senschaftlerpersönlichkeiten, mit sehr fla-
chen Hierarchien ausgestattet und deshalb
auch auf Bottom-up-Entscheidungsprinzi-
pien hin angelegt. Diese haben im Wissen-
schaftsbereich immer gut funktioniert. Un-
ternehmungen sind traditionsgemäß mit
Top-down-Strukturen ausgestattet, die ei-
nen schnellen ’Durchgriff’auf die Arbeits-
ebene ermöglichen. Manche Ansätze zur
Veränderung der Leitungsstrukturen von
Universitäten zielen darauf ab, den Uni-
versitäten eine Top-down-Struktur aufzu-
setzen, um den externen Einfluß auf die
Universität zu verstärken.

Die moderne betriebswirtschaftliche Or-
ganisationslehre zeigt aber eindeutig, daß
in gut geführten Unternehmungen mit
hoch qualifiziertem Personal nur koopera-
tive und flache Hierarchien erfolgreich
sein können. Überzeugen statt anordnen,
lautet die aktuelle Devise. Damit weisen
sich moderne Unternehmensstrukturen
als Strukturen aus, wie sie an Universitä-
ten aus gutem Grund gepflegt werden. Zu
hoffen bleibt, daß diese Erkenntnis beson-
ders denen nicht verborgen bleibt, die an-
getreten sind, Unternehmensstrukturen
auf Universitäten zu übertragen.
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„Bildung neu denken! Eine dritte Chan-
ce für unser Bildungssystem“ habe ich
diesen Vortrag überschrieben. Sie wer-
den sich fragen, was waren denn die er-
sten beiden Chancen? Zwei Ereignisse
können und sollten damit gemeint sein:
Einmal die Situation 1945 oder etwas
später, bei der Gründung der Bundesre-
publik, als die Chance bestand oder be-
standen hätte, ein Bildungssystem zu er-
richten, das damals international kon-
kurrenzfähig hätte werden können. Das
ist nicht in der Weise geschehen, wie wir
heute wissen, wie wir uns das vorge-
stellt haben. Es gab vielmehr einen rela-
tiv ungeordneten Prozeß, die Ein-
führung eines föderalen Systems aus
Angst vor einer Wiederholung der Ne-
benwirkungen eines Zentralstaates. Dies
war in der damaligen Situation ver-
ständlich, führte aber zu all diesen Ne-
benwirkungen, von denen wir heute
wissen, daß sie nicht nur positiv sind.
Denken Sie etwa nur an das Auftreten
Deutschlands mit 16 Kultusministern in
Europa. Sie können sich vorstellen, wel-
che Chancen man in einem solchen
Konzert hat.

Die zweite Chance bestand 1965, als der
Deutsche Bildungsrat gegründet wurde,
der zehn Jahre lang eine einzigartige
Aufarbeitung des damaligen Wissens-
standes über Bildung und Erziehung lei-
stete und mit einer Fülle von Empfeh-
lungen endete. Diese gingen dann aber
im Parteienstreit unter, mit dem Resul-
tat, daß der Bildungsrat 1975 geschlos-
sen wurde. Danach schloß sich eine lan-
ge Phase der Nichtbefassung mit dem
Bildungssystem an, einem sehr wichti-
gen Teilsystem, wenn nicht gar dem
wichtigsten innerhalb unserer Gesell-
schaft.

Bei dieser Gelegenheit wurde überse-
hen, daß das, was ja in der Tat in den
siebziger Jahren verändert wurde, Ne-
benwirkungen hatte. Nebenwirkungen,
deren Folgen wir heute spüren, Neben-
wirkungen in der Auffassung von dem,
was Schule leisten soll, Nebenwirkun-
gen in dem, was Kinder leisten müssen,
was wir von ihnen erwarten müssen,
auch von Jugendlichen erwarten müs-
sen, und Nebenwirkungen in dem, was

wir von uns selbst erwarten. Kurzum:
Die Ideologisierung dieser Fragestel-
lungen hat am Wesentlichen vorbeige-
führt, nämlich der Frage: Wozu ist ei-
gentlich Bildung gut, unter anderem –
ich sage das immer gerne so direkt –,
damit wir auch künftig noch essen kön-
nen (Abb. 1). Damit wir das können,
müssen wir ein Wirtschaftsstandort
sein, an dem Geld verdient wird, an dem
tüchtige Menschen produzieren, ent-
wickeln, Ideen haben. Das ist der Aus-
gangspunkt dessen, womit wir uns be-
fassen müssen. Leider sind die Heraus-
forderungen, denen wir uns heute stel-
len müssen, eben nicht mehr beschränkt
auf die Frage: Leisten wir genug? Wir
haben noch zwei weitere Herausforde-
rungen hinzubekommen – die Auswir-
kungen des Globalisierungsprozesses
und des Europäisierungsprozesses so-
wie die demographische 

Entwicklung (Abb. 2). Die Lebenser-
wartung bis 2020 wird weiter steigen,
die Zahl der Erwerbstätigen hingegen
wird im Zeitraum von jetzt bis 2030 von
40 Millionen auf etwa 25 Millionen sin-
ken. Das hat Folgen. Wir müssen länger
arbeiten. Für 2020 gehen wir davon aus,
dass wir etwa bis zum Alter von 70 Jah-
ren arbeiten müssen.

Wir gehen darum davon aus, daß wir ei-
nen enormen Weiterbildungsbedarf ha-
ben, damit wir das auch tun können und
nicht nur als Pförtner irgendwo tätig

sind, sondern in den Berufen, die wir
womöglich gelernt haben. Wir werden
uns darüber Gedanken machen müssen,
wie wir die Erfahrungen der dann Älte-
ren an die dann Jüngeren weitergeben
können, damit sie uns helfen können,
daß wir weiter essen können, um auf
meinen Kerngedanken zurückzukom-
men. Und wir werden eine einzigartige
Rentenproblematik haben, die auch zur
Zeit nur ansatzweise gelöst oder zumin-
dest angesprochen ist. Wir müssen uns
also Gedanken darüber machen, ganz

Dieter Lenzen

Bildung neu denken! 
Eine dritte Chance für unser Bildungssystem

Abb. 1

Professor Dr. Dieter Lenzen, Erziehungswissen-
schaftler und zur Zeit Präsident der FU Berlin
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einfach gesagt, wo bekommen wir junge
Leute her, die das tun, was sie tun müs-
sen, nämlich entwickeln, produzieren,
Ideen haben und sie verbreiten. Dafür
gibt es bekanntlich verschiedene Me-
thoden.

Zunächst einmal kann man junge Men-
schen natürlich erzeugen. Das ist ein
bißchen spät. Jedenfalls ist es klar, daß
die Generation, die in 2020 intellektuell
und produzierend tätig werden muß, be-
reits geboren ist. An der Zahl kann man
nichts mehr ändern. Die zweite Option
heißt „Zuwanderung erhöhen“. Sie alle
haben mitbekommen, was für ein
Schauspiel sich abspielte, als die Bun-
desregierung mit der Green Card glaub-
te, Massen an Intellektuellen aus Indien
oder anderen Gegenden nach Deutsch-
land locken zu können, ihnen aber
gleichzeitig verbot, ihre Familien mit-
zunehmen. Das Resultat ist bekannt: Es
gab 7.000 Interessenten. Wir hätten aber
eine Zahl benötigt, die noch mindestens
eine Null dahinter gehabt hätte. Mit an-
deren Worten: Deutschland hat für High
Potentials an Attraktivität verloren in
der Welt. Das muß man einfach zur
Kenntnis nehmen.

Wir müssen uns also Gedanken darüber
machen, wie wir auf das eigene Potenti-
al an jungen Menschen zurückgreifen
können. Was müßte es leisten? Im we-
sentlichen zwei Dinge: Wir müßten den
Anteil der Hochqualifizierten höhertrei-
ben (Abb. 3). Sie wissen, daß diese Auf-
gabe nicht leicht zu schultern ist. Das
zweite Problem sind unsere Bildungs-
schwachen. Pisa hat es gezeigt: Wir sind
im Augenblick damit konfrontiert, daß
knapp 20 Prozent eines Altersjahrgangs
als nicht berufsbildungsfähig gelten.

Dies ist eine Katastrophe, denn wir wer-
den nicht 20 Prozent eines Altersjahr-
gangs an Döner-Ständen unterbringen
können (Abb. 4). Wenn wir uns im De-
tail nun anschauen, welche Defizite un-
ser Bildungssystem hat, was genau das

leisten soll, was ich gerade gesagt habe,
so ist das eine lange Liste (Abb. 5).
Wenn wir auf die Inhalte unseres Bil-
dungssystems schauen, so müssen wir
konstatieren, daß wir es im guten Glau-
ben an das Funktionieren von Allge-
meinbildung zugelassen haben, daß un-
ser Bildungssystem, übrigens bis in die
Berufsschule, bis in die Teilzeit-Berufs-
schule hinein, eine Wirklichkeitsferne
und auch eine Berufsferne etabliert hat,
die uns schadet. Wir haben, und das hat
Pisa ja sehr deutlich gezeigt, zur Kennt-
nis nehmen müssen, daß zwei große
Blöcke von Kompetenz, die ein Mensch
braucht, fehlen: Das, was man als
Basiskompetenzen bezeichnet und die
Schlüsselqualifikationen.

Basiskompetenzen sind das schriftliche
und mündliche Beherrschen der Ver-
kehrssprache, mathematische Modellie-
rungsfähigkeit, IT-Qualifikation und die
Qualifikation in mindestens einer
Fremdsprache, besser in zweien.

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4
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Wir haben einen Professionalitätsman-
gel des Lehrpersonals, der mit der deut-
schen Bildungsgeschichte zu tun hat
(Abb. 6). Wir glauben, daß die Bezie-
hung zwischen dem Schüler und dem
Lehrer im wesentlichen eine pädagogi-
sche Begegnung ist. Sie können das
durch die Literatur der deutschen
Pädagogik über hundert Jahre verfol-
gen. Aber in den Hintergrund gerückt ist
sozusagen die inhaltliche Seite, d. h.
einfach die Perfektionierung des Lern-
prozesses. Ein weiteres Problem in un-
serem Bildungssystem ist das Zeitpro-
blem. Wir fangen zu spät an, unsere
Kinder systematisch zu beschulen (Abb.
7). Wir sind eines der wenigen Länder
der Welt, die keine Ganztagsschule ha-
ben, mit dem Nebeneffekt, daß ein Kind
in der Sekundarstufe I etwa 2.800 Stun-
den weniger unterrichtet wird. Daß das
Folgen hat, darf niemanden wundern.
Problematisch sind auch die Gebäude
und die Orte, an denen gelehrt und ge-
lernt wird. Unsere Schulen und Hoch-
schulen befinden sich in einem jämmer-
lichen Ausstattungszustand. Gehen Sie
mal in eine finnische, schwedische, dä-
nische Schule. Diese Häuser sind licht-
voll, sie sind offen, sie machen Lust zu
lernen, man ist dort gerne, während vie-
le unserer Gebäude noch aus der wilhel-
minischen Zeit stammen.

Und wir haben zu wenig private Bil-
dungsinitiativen. Unser Staat, in den
meisten Bundesländern jedenfalls,
schaut mißtrauisch auf die Gründung
von privaten Schulen. Dort könnte et-
was passieren, was man nicht im Griff
hat. Und wir haben auch das Problem
mit Lehrergewerkschaften, die um ihren
Einfluß fürchten. Die Zahl der privaten
Alternativen ist einfach zu klein, denn
diese würden ja einen Wettbewerb aus-
lösen, der auch die staatlichen Schulen
auf Trab bringen würde. Was sollen wir
machen? Wir müssen nach vorne schau-
en, wir müssen die Situation verbessern,
und wir haben nur sehr, sehr wenig Zeit.
Alles, was in den nächsten fünf bis sie-
ben Jahren nicht verändert wird, ist für
die Situation in 2020 verloren. 

Ich denke, ich sollte Ihnen aus dem
Konzept, das ich mit meiner Gruppe,
der Prognos AG und 80 Experten im
Auftrag der Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft erstellt habe, eine Rei-
he von Highlights nennen (Abb. 8). Wir
brauchen eine lebenslange Lern- und
Arbeitsmotivation in diesem Land. Ein
weiterer Punkt: Wir müssen begreifen,
daß Bildungsinvestitionen, die ein Indi-

Schlüsselqualifikationen liegen jenseits
dieser inhaltlichen Fähigkeiten. Sie sind
das, was wir unser Leben hindurch
benötigen als Berufstätige, aber auch
schlicht als Menschen im Privatleben,
beispielsweise die Kommunikationsfä-
higkeit. Kommunikationsfähigkeit lernt
man in einer Familie mit mehreren Kin-
dern. Da muß man lernen, sich durchzu-
setzen, aber nicht mit Gewalt, sondern
durch Kommunikation. Es gibt einen
zweiten Bereich – und wir reden leider
noch über die Defizite – das ist der me-
thodische Bereich. Unsere Lehr-/Lern-
methoden befinden sich nicht auf inter-
nationalem Niveau. Wesentlich ist ein
weiterer Punkt, nämlich die fehlende
unternehmerische Orientierung unserer
Schule. Das bezieht sich auf Inhalte,
aber auch auf das, was ein Kind lernt,

wie seine Zukunft eigentlich sein soll.
Warten darauf, daß etwas passiert, sich
irgendwo bewerben und vielleicht
scheitern? Nein. Auch der Gedanke, das
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen,
für sich selbst verantwortlich zu sein, ist
etwas, was wir in den zurückliegenden
30 Jahren für eher nebensächlich gehal-
ten haben. 

Wir haben in der Lehr-/Lern-Forschung
einen erheblichen Nachholbedarf, und
wir haben etwas zuviel in unserem Bil-
dungswesen, nämlich juristische Re-
geln. Wenn Sie sich das exponentielle
Wachstum von Rechtsverordnungen an-
schauen, im Schulrecht, im Hochschul-
recht, also im gesamten Bildungsrecht,
dann wird Ihnen schwindelig. Wir ha-
ben einen dritten Block an Defiziten.

Abb. 5

Abb. 6
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viduum für sich tätigt, ein Bestandteil
der Daseinsvorsorge werden. Es geht
nicht mehr, daß die öffentliche Hand al-
les finanziert. Das wird nicht mehr
funktionieren. Man muß begreifen, daß
Bildung für einen genauso wichtig ist
wie eine Krankenversicherung. 

Wir brauchen einen flexibleren Um-,
Auf- und Durchstieg durch unser Bil-
dungssystem (Abb. 9 u. 10). Unser Bil-
dungssystem ist immer noch starr, ob-
wohl es viele kleine Sonderregelungen
gegeben hat. Das geht durch eine Modu-
larisierung von Bildungsinhalten, so
daß man sagen kann: Dieser junge
Mensch hat das und das gelernt und
nicht, er hat den und den Abschluß. Wir
brauchen des weiteren eine kontinuierli-
che Diagnostik von Entwicklung und

Leistung. Wir brauchen objektive In-
strumente durch das Bildungssystem
hindurch an allen Stellen, wo Übergän-
ge produziert werden, wo Lebensläufe
ein für allemal festgelegt werden und
wo wir zu oft für unsere Gesellschaft sa-
gen, den können wir nicht gebrauchen,
aber den wohl. Wir müssen versuchen,
so viele Menschen wie möglich in die-
sen Zusammenhang hineinzubringen
um ihrer selbst willen, aber auch um un-
serer Gesellschaft willen. Und das kann
man, wenn man genauer hinschaut. Also
Diagnostik, Entwicklung und Leistung
– übrigens auch am Beginn der Schule.

Ich komme zu Konkreterem: Das Schul-
system (Abb. 11 u. 12). Wir optieren für
eine Einschulungsmöglichkeit ab vier
Jahren. In der Neuropsychologie ist es
inzwischen einigermaßen unumstritten,
daß es zwei große Lernfenster gibt. Das
eine schließt sich etwa um das fünfein-
halbte Lebensjahr, also mit 5,5 durch-
schnittlich, und das andere große Lern-
fenster besteht noch einmal um die Pu-
bertät herum. Alles, was man dort nicht
mitbekommt, muß man unendlich viel
schwerer in mühseligen, ganz anders
angelegten Lernprozessen lernen. Wir
müssen darüber hinaus die Schulpflicht
verkürzen. Wir optieren dafür, daß man
sie mit 14 Jahren enden lassen kann.
Das heißt aber auch, dass ein Kind, das
früh entwicklungsfähig ist, diese Schul-
zeit sehr viel schneller durchlaufen kann
als ein anderes, das wir vielleicht erst
mit fünf oder sechs Jahren einschulen.
Deshalb muß am Anfang die Leistungs-
und Entwicklungsdiagnostik stehen,
man muss schauen, was kann man dem
Kind zumuten und es dann in altershete-
rogenen Gruppen lernen lassen.

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9
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Unser Vorschlag lautet, unser Schulsy-
stem auf ein zweigliedriges Schulsy-
stem umzustellen, nämlich Sekundar-
schule und Gymnasium. Die Unter-
scheidung zwischen Hauptschule und
Realschule ist in den meisten Bundes-
ländern mit Ausnahme Bayerns, wo wir
einen Sonderfall haben, gescheitert. Die
Hauptschule ist praktisch in den meisten
Bundesländern zu einer Restschule ge-
worden. Wir müssen sehen, dass wir sie
wieder zusammenbringen, so daß wir
hier ein einheitliches Curriculum finden
können, das den unterschiedlichen Qua-
lifikationen gerecht wird – die Beto-
nung liegt auf unterschiedlich. Wir müs-
sen von unseren Lehrerinnen und Leh-
rern verlangen, daß sie differenzieren.
In altersheterogenen Gruppen kann man
nicht denselben Schuh für alle schu-
stern, sondern man muß in kleinen
Gruppen lernen.

Ganztagsschule und Ferienunterricht
sind zwei Elemente, um einfach mehr
Zeit in das System hineinzubringen. Wir
können uns die Halbtagsschule nicht
mehr leisten. Wir treten dafür ein, daß
wir das deutsche Notensystem abschaf-
fen und es durch ein internationales Sy-
stem ersetzen, was zunehmend in Rich-
tung von credits geht, d. h. daß man cre-
dits für Module erwirbt – nicht nur in
der Hochschule, sondern auch in der
Schule. So wird klarer beschreibbar,
welche Kompetenz ein Kind, ein Ju-
gendlicher in Bezug auf bestimmte Ele-
mente hat und nicht in einem Noten-
spektrum von eins bis sechs. Wir sind
des weiteren der Auffassung, daß Klas-
senwiederholungen – und das läßt sich
empirisch belegen – Unfug sind.

Ich hatte vorhin über das Lehrpersonal
gesprochen (Abb.13 u. 14). Was müssen
wir hier ändern? Was heißt Professiona-
lisierung? Professionalisierung heißt,
daß wir, wenn wir die Kinder mit vier
Jahren einschulen wollen, entsprechend
geschultes Vorschul- und Kindergarten-
personal benötigen. Das kann man nicht
als einen Aufbewahrungsort betreiben,
sondern der muß etwas anderes sein.
Zudem müssen wir das Lehrpersonal
vom burn-out bewahren. Untersuchun-
gen zeigen, daß nur drei Prozent aller
Lehrer die Altersgrenze erreichen, der
Rest scheidet vorher aus, aus unter-
schiedlichen Gründen. Wir haben die
Akten eines ganzen Bundeslandes dar-
aufhin untersucht, warum das so ist. Das
Resultat: In den amtsärztlichen Zeug-
nissen steht bei ungefähr 40 Prozent ei-
ne Erkrankung der Wirbelsäule und bei

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12
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noch mal 40 Prozent steht „aus dem
psychosomatischen Formenkreis“. In
meiner Universität haben wir eine psy-
chiatrische Klinik: 60 Prozent der dort
behandelten Patienten sind Lehrerinnen
und Lehrer. Der größte Anteil sind De-
pressionen, die im übrigen, sobald dann
die Frühverrentung erreicht ist, ver-
schwinden.

Aufnahme- und Eignungstests sind des-
wegen für künftige Lehrer wichtig. Wir
schlagen vor, das sehr zugespitzt zu tun.
Wer sich in Finnland auf einen Studien-
platz als Lehrer bewirbt und sagt, er
möchte gern mit Kindern umgehen, das
sei sein einziges Motiv, ist draußen. Das
ist nicht das richtige Motiv. Eine profes-
sionelle Lehrtätigkeit ist eine Tätigkeit
wie die eines Ingenieurs oder eines Jet-
Piloten, der niemals sagen würde, er hat
eine Liebe zu Flugzeugen, das kann
vielleicht auch eine Rolle spielen, aber
das ist nicht so wichtig. Wir brauchen
frühere Elemente der Praxis in der Aus-
bildung für die Lehrer. Wir brauchen ei-
ne leistungsorientierte Bezahlung des
Lehrpersonals. Das wird jetzt langsam
sichtbar in einigen Schulgesetzen. Wir
brauchen befristete Beschäftigungsver-
hältnisse und nicht unbefristete für das
Lehrpersonal, denn sonst wird sich we-
nig ändern. In der Aus- und Weiterbil-
dung haben wir sehr viel vor uns.

Was die Finanzierung des Bildungswe-
sens angeht, schlagen wir eine Verände-
rung in folgender Richtung vor: Wenn
wir es schaffen, die Jugendlichen früher
in ein Lehrverhältnis zu bringen, was im
klassischen Sinne auch noch ein Ausbil-
dungsverhältnis ist und nicht bereits ein
Arbeitsverhältnis, dann kann darüber
diskutiert werden, ob die Vergütung für
die Jugendlichen entfallen kann (Abb. 15
u. 16). Die dadurch freiwerdenden Mit-
tel, wir haben das gerechnet, sind wahr-
scheinlich in der Weiterbildung der
Unternehmensmitarbeiter klüger einge-
setzt, so daß die Erwerbsfähigkeit auf-
grund von neuen Qualifikationen erhal-
ten bleibt.

Wir plädieren für ein ziviles Pflichtjahr
für alle Jugendlichen, egal welchen Ge-
schlechts, weil wir davon ausgehen, daß
die Berufsarmee die Zukunft sein wird.
Wir betrachten das zivile Pflichtjahr als
einen Bestandteil der Bildung des Men-
schen und nicht im Sinne billigen Perso-
nals für soziale Einrichtungen, wenn-
gleich das sicher auch eine Rolle spie-
len wird.

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15
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Wir müssen sehr schnell, um einen wei-
teren Bereich anzusprechen, im Rah-
men der Europäisierung des deutschen
Hochschulsystems dazu kommen, MA-
und BA-Abschlüsse zur Regel werden
zu lassen. Wenn wir das angelsächsi-
sche System einführen, haben wir die
Chance, insbesondere bei dem BA,
mehr berufsbildende Elemente auch in
die Hochschule hineinzunehmen. Das
ist ja der Sinn des BA. Das setzt aber
auch voraus, und das ist in diesem Krei-
se vielleicht wichtig, daß auf der einen
Seite die Universitäten bereit sind, Be-
rufsexperten in die Universität zu ho-
len, also Sie einzuladen, auch als Lehr-
beauftragte tätig zu werden und umge-
kehrt, daß Sie oder Mitarbeiter von Un-
ternehmen auch bereit und in der Lage
sind, dieses zu tun (Abb. 17 u. 18).

Wir werden, was die Weiterbildung an-
geht, ein Berufsbild einführen müssen,
das von besonderer Bedeutung sein
wird: das des Weiterbildners – übrigens
in Kombination mit einem Beruf, den
wir als Betriebslehrer bezeichnen. Das
Professionalisierungsdefizit ist da häu-
fig groß. Wenn wir die Weiterbildung
als einen Angelpunkt für die zukünftige
Entwicklung betrachten, dann müssen
wir es schaffen, daß auch diese profes-
sionalisiert wird. Das lenkt gerade im
Blick auf die demographische Entwick-
lung auf einen wesentlichen Punkt, der
vielleicht zum Abschluß meines Vor-
trags noch einmal deutlich macht, in
welcher Situation wir sind. Wir werden
in zehn Jahren in eine Lage geraten, in
der es darauf ankommen wird, daß die
Älteren, ich werde dann Mitte 60 sein,
von den Jüngeren gefragt werden: Was
können wir von Euch lernen? 

Dazu sind sie im Augenblick nicht bereit
und in der Lage. Wir haben das ver-
säumt. Wir haben nicht an uns geglaubt,
weil wir dachten, wir blieben ewig jung
und stellen nun fest, daß wir älter wer-
den. Wir müssen begreifen, daß das, was
man früher vielleicht emphatisch als Le-
benserfahrung bezeichnet hat, wirklich
existiert. Das ist nicht die Erfahrung des
Schlendrians, sondern das ist eine Erfah-
rung des Umgangs mit Menschen im
Betrieb, eine Erfahrung mit der Interpre-
tation des Lebens, mit dem Umgehen
mit diesem einen Leben. Wir müssen
lernen, daß Arbeit ein Stück eines Le-
bens und seiner Erfüllung sein muß,
weil wir sonst unglücklich werden. Und
das wollen wir nicht.

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 18



bis zu Gymnasium und Universität
deutlich zu werden.

Permissive Spaßpädagogik
Nach meinem Eindruck hat sich in
Deutschland in den letzten Jahrzehnten
eine permissive Spaßpädagogik breitge-
macht, der unmittelbare Befriedigung,
Spontaneität, Kreativität und Selbstver-
wirklichung alles und Selbstbeherr-
schung, Disziplin und Anstrengung we-
nig bedeutete. Damit wurde alles
zunächst Unzugängliche legitimations-
bedürftig. Da sich nun Texte in einer
Gesellschaft der Dominanz von visuel-
len Reizen häufig als sperrig erweisen,
entstand auch am Gymnasium die Nei-
gung, einen angeblich textlastigen Un-
terricht von diesem Ballast zu befreien
und die Schüler mit Filmchen, Bildern
oder ähnlich leicht Konsumierbarem zu
erfreuen, als bestünde an visuellen Rei-
zen Mangel im Leben der Schüler.

Hinter der Neigung, nur dasjenige sei
vermittlungswürdig, was dem Schüler
unmittelbar spektakulär genug er-
scheint, verbirgt sich jener platte Hedo-
nismus, der unsere Konsumgesellschaft
prägt und in fataler Weise von einer an-
geblich schülerorientierten Pädagogik
im Namen der Selbstentfaltung des
Schülers auch noch verstärkt wird.

Natürlich ist die hedonistische  Vorstel-
lung von Selbstentfaltung ein Zeittrend
aller westlichen Konsumgesellschaften.
Aber in Deutschland ist dies mit der
hierzulande üblichen Konsequenz zum
Paradigma der Pädagogik erhoben wor-
den. Nachdem man in den siebziger Jah-
ren von der Vorstellung eines sakro-
sankten Bildungskanons und einer auto-
ritären Pädagogik zu Recht Abschied
genommen hatte, setzte sich eine
Pädagogik aus dem Geist der Emanzi-
pationsbewegung von 68 durch.

Dieser vom Marxismus und einem
Linksfreudianismus geprägten Bewe-
gung galt die Befreiung der Triebnatur
des Menschen zugleich als Vorausset-
zung der Entfaltung einer kritischen
Vernunft. Selbstbeherrschung galt als
Ausfluß der kritisierten instrumentellen
Vernunft, deren Umschlag in den Irra-
tionalismus Horkheimer und Adorno als
Dialektik der Aufklärung beschrieben
hatten. Insofern war hier bereits das he-
donistisch-permissive Element ange-
legt, das sich später in der Erleb-
nispädagogik voll durchsetzen konnte.

Komplize der
Konsumgesellschaft
Die Verkennung des Zusammenhangs
von Selbstbeherrschung und Autonomie
und damit Vernunft führte dazu, daß die
emanzipatorische  Pädagogik der siebzi-
ger Jahre nicht bemerkte, daß sie durch
ihre permissiven Komponenten unge-
wollt zum Komplizen der sonst heftig
kritisierten kapitalistischen Konsumge-
sellschaft wurde. Der Widerspruch zwi-
schen dem aufklärerisch kritischen Zug
und der hedonistisch-konsumistischen
Komponente wurde immer deutlicher,
ohne daß daraus die Konsequenz gezo-
gen wurde, Disziplin und Regelorientie-
rung zu rehabilitieren, insofern sie eine
notwendige Voraussetzung der Selbst-
beherrschung waren.

Es setzte sich zunehmend ein Bild vom
Menschen durch, das immer weniger
von Rationalismus und Aufklärung als
von einem neoromantischen Unmittel-
barkeitskult bestimmt war. Der Schüler
mit seinen zufälligen Affekten sowie
seiner sinnlichen Momentorientierung
wurde zum Maßstab der Auswahl von Me-
thoden und Inhalten. Diese als Schülerori-
entierung bezeichnete Haltung berief sich
auf die Selbständigkeit des Schülers und
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Leider bietet die PISA-Studie auf den
ersten Blick hervorragende Vorausset-
zungen dafür, daß sich jeder im Recht
fühlen kann. Gesamtschulanhänger
können von den miserablen Leistungen
ihrer Schüler mit dem Hinweis ablen-
ken, daß Länder wie Finnland mit einer
Gesamtschule bis zur Jahrgangsstufe
neun sehr erfolgreich bei PISA waren.
Konservative Anhänger der traditionel-
len Paukschule finden eine Bestätigung
ihrer Forderung nach mehr Drill im gu-
ten Abschneiden Japans. Die einen
fühlen sich im Ruf nach größerer Ergeb-
nisorientierung der Schule bestätigt, die
anderen wollen die Erlebnisorientierung
verstärken. Es wäre fatal, wenn die Viel-
deutigkeit der Testergebnisse dazu führ-
te, daß sie nicht Anlaß einer selbstkriti-
schen Befragung ideologischer Fixie-
rungen würden, sondern – wie so oft –
der Forderung ihrer noch konsequente-
ren Durchsetzung Vorschub leisteten.

Bei aller Schwierigkeit, aus der Studie
den richtigen Weg für die Zukunft unse-
res Bildungssystems abzuleiten, weisen
doch einige Tatsachen in die Richtung,
in der man die Ursachen für das Versa-
gen des deutschen Bildungs- und Erzie-
hungssystems suchen muß. Eklatant ist
der Verlust der Lesefähigkeit bei einer
erschreckend großen Schülerzahl und
die Unfähigkeit, Wissen – sofern es vor-
handen ist – zu interpretieren und auf
die Wirklichkeit anzuwenden.

Mir scheint, daß diese Unfähigkeit we-
nig zu tun hat mit den Gegenständen be-
liebter Streitigkeiten wie der Diskussion
für oder wider Gesamtschule, mit der
Frage nach zwölf oder dreizehn Schul-
jahren, ja noch nicht einmal in erster Li-
nie mit der nicht durchgesetzten Ganz-
tagsschule. Es scheint mir hier das Ver-
sagen der deutschen Bildungs- und Er-
ziehungskultur insgesamt von der Fami-
lie über Kindergarten und Grundschule

Anselm Vogt

PISA – Versuch einer ideengeschichtlichen Deutung
Die Misere der deutschen Erziehungs- und Bildungskultur

Noch sitzt der Schock über das miserable Abschneiden deutscher Schüler beim internationalen Schüler-
vergleich im Rahmen von PISA bei vielen Menschen tief, da zeigen sich bei einigen Bildungspolitikern
und Publizisten bereits die bewährten Verdrängungsmechanismen. Was eigentlich die Chance zum Ab-
schied von liebgewordenen Dogmen in sich birgt, gerät nun doch wieder zur Bestätigung der über Jahr-
zehnte gepflegten Vorurteile.



verstärkte in Wahrheit seine Abhängigkeit
von immer stärkeren, häufig visuellen
Reizen.

Die Erfahrung wirklicher Freude am Lern-
fortschritt wurde dem Schüler so immer
stärker vorenthalten. Letztere setzt näm-
lich die Erfahrung der Überwindung von
Widerständen in sich und in der zu er-
schließenden Sache voraus, die wiederum
ohne eine gewisse Bedürfnisvertagungs-
fähigkeit nicht möglich ist. Das bedeutet
aber ein Minimum an Reiz- und Triebun-
abhängigkeit, die nicht nur ein wesentli-
ches Moment von Autonomie, sondern
letztlich sogar von wirklicher Lust ist. Ein
der heutigen schülerorientierten, anschau-
ungs- und aktionsfixierten Pädagogik ei-
gener vorauseilender Gehorsam gegenü-
ber wirklichen oder vermeintlichen
Schülerbedürfnissen geschieht zwar im
Namen des Spaßes am Lernen, erzeugt
aber in Wahrheit immer mehr Überdruß.

Es ist eine alte Erfahrung reflektierter He-
donisten wie Epikur, daß Lustfähigkeit
Genügsamkeit und den Kontrast zwischen
Entbehrung und Erfüllung voraussetzt.
Die hedonistische Pädagogik erzeugt aber,
da sie Widerstände und Entbehrungen ab-
lehnt, das Bedürfnis nach immer stärkeren
Reizen, die einen immer schwächeren Be-
friedigungswert haben. Daß unter solchen
Bedingungen viele Schüler den Umgang
mit Texten, der Phantasie und Anstren-
gung des Denkens verlangt, als langweilig
empfinden, ist nicht verwunderlich.

Anstatt diese Zusammenhänge zu erken-
nen, reagiert die Pädagogik vielfach mit
Konzepten, die keine Therapie, sondern
eine Verschlimmerung des Zustandes be-
wirken. Wenn der Schüler keinen Spaß am
Lernen hat, muß man ihm nach jenem ein-
geschliffenen Reaktionsmuster weiter ent-

gegenkommen, also nichts abverlangen,
sondern noch stärkere Reize setzen.

In diesen Kontext gehört auch die heute
verbreitete Neigung der Verabsolutierung
des Nahen, sogenannten Lebensweltli-
chen, die als Rechtfertigung dafür herhal-
ten muß, daß der Schüler in seiner Bor-
niertheit verharrt. Die Orientierung am
Nahen und Anschaulichen, unmittelbar
Betroffenheit Erzeugenden, verkennt, daß
der Bildungsprozeß in der komplexen Ge-
sellschaft den Schüler befähigen muß, die
Partikularität seines unmittelbaren Le-
benskreises zu überschreiten.

Insgesamt übersieht dieser Ansatz der
Pädagogik, daß Bildung ein Prozeß des
Autonomieerwerbs durch Selbstüber-
schreitung ist. Die dialektische Einsicht,
daß diese Selbstüberschreitung hin zur
Mündigkeit auch ein Moment von Selbst-
entfremdung enthält, ist offenbar im Zei-
chen der hedonistischen Spaßpädagogik in
Vergessenheit geraten. Daraus folgt aber,
daß Pädagogik mehr fordern muß und
mehr Grenzen setzen muß. Sie muß abge-
hen von einer dogmatischen Fixierung auf
schülerzentrierte Aktionsformen des Un-
terrichts und die Lehrersteuerung wieder
rehabilitieren, sofern sie im Interesse des
Lernfortschritts ist. Dies gilt besonders für
den Umgang mit schwachen und durch-
schnittlichen Schülern, die durch die frei-
en, „schülerorientierten“ Arbeitsformen
häufig überfordert werden. Das erklärt
übrigens, warum das japanische Drillsy-
stem bei den schwächeren und mittel-
mäßigen Schülern so erfolgreich ist.

Aktion bis zum Exzeß
Die aus der Warte eines romantischen Ori-
ginalitätskultes überschätzten freien, ver-

meintlich kreativen Lernprozesse kom-
men dagegen weit überdurchschnittlich
begabten Schülern entgegen, die der Hilfe
des Lehrers ohnehin nicht so stark bedür-
fen. Daß aber ausgerechnet Gesamtschu-
len in Deutschland mit ihrem überdurch-
schnittlich hohen Anteil an sozial benach-
teiligten Schülern die schülerzentrierten,
permissiven Aktionsformen bis zum Ex-
zeß praktiziert haben, hat die Chance die-
ser Schülerschaft, ihre sozialen Nachteile
zu kompensieren, eindeutig verringert.

So verwundert es nicht, daß nach PISA in
Deutschland die soziale Herkunft für den
Schulerfolg noch wichtiger ist als in den
USA. Die unheilvolle Kombination von
Laissez faire und mangelnder Unterstüt-
zung kann man zudem auf dem Feld der
Ausländerintegration beobachten. Einer-
seits ist man großzügig, was die Einschu-
lung von Kindern anbelangt, die die deut-
sche Sprache nicht verstehen, andererseits
gibt es zu wenig sprachliche Förderung
von Immigrantenkindern im Vorschulbe-
reich.

Aus diesen Überlegungen folgt allerdings
nun nicht, daß man nach bewährtem deut-
schen Muster nun wieder in das Gegenteil,
eine Art pädagogischen Kasernenton, ver-
fallen sollte, sondern daß ein Paradigma-
wechsel im Bewußtsein der Tatsache über-
fällig ist, daß Freiheit und Mündigkeit so-
wohl Kreativität und Spontaneität als auch
Selbstbeherrschung und Disziplin voraus-
setzen, ohne die selbst kreative Prozesse
im Ansatz steckenbleiben.

Dr. Anselm Vogt unterrichtet an der 
Hildegardis-Schule in 44791 Bochum, 

Klinikstr. 1 – Aus „Bildung aktuell“ 5/2004,
mit freundlicher Genehmigung des 

Philologenverbandes NW.
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Leserbriefe

Mit Interesse habe ich das neue Heft
2/2004 von „Freiheit der Wissenschaft“
gelesen, dabei auch den Bericht von
Herrn Eberhard Grünert über den Be-
such in Wittenberg, wo sehr schön die
Situation der Leucorea einschließlich

der historischen Aspekte dargestellt ist.
Leider ist dabei aber ein Fehler unter-
laufen, der korrigiert werden soll.

Tatsächlich existiert an der Universität
Halle-Wittenberg eine Theologische Fa-

kultät seit ihrer Gründung und bis zum
heutigen Tag. Allerdings ist dort ein kir-
chenhistorischer Schwerpunkt der Pie-
tismus, bedingt durch die Franckeschen
Stiftungen, während an der Theologi-
schen Fakultät der Universität Leipzig

Zu: fdw Nr. 2 Juni 2004: 

Universität Halle-Wittenberg: Zehn Jahre Stiftung Leucorea in Wittenberg
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Fakultäten sehr gut ergänzen, wobei die
Leucorea gewissermaßen der Ort ist, wo
sich beide Bereiche treffen.

Es ist also alles etwas kompliziert, teilwei-
se historisch bedingt, und führte in der
Vergangenheit auch gelegentlich zu merk-
würdigen Konsequenzen. So sollte ur-
sprünglich das Luther-Jubiläum 1983 an
der Karl-Marx-Universität Leipzig statt an
der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-

tenberg mit einem Festakt begangen wer-
den, was erst sehr kurzfristig korrigiert
wurde. So kurios verläuft manches Mal
Geschichte.

Professor Dr. Dr. Gunnar Berg 
Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg, 
Fachbereich Physik, 

Friedemann-Bach-Platz 6, 
06108 Halle/Saale

Gern habe ich Ihre Würdigung für Herrn
Müller-Schwefe in der neuesten Ausgabe
der Zeitschrift „Freiheit der Wissen-
schaft“ Nr. 2, Juni 2004 gelesen. Ich habe
nichts dagegen einzuwenden und stimme
Ihnen, soweit meine Sachkunde reicht, in
allen Punkten zu, ausgenommen in der
Überschrift. Sie verwenden die Worte
„im neoliberalen Chaos der Gegenwart“.

Das Chaos der Gegenwart hat mit Neoli-
beralismus nicht das Allergeringste zu
tun, sondern es handelt sich um die nun
herauseiternden Folgen eines überzoge-
nen Wohlfahrtsstaates und sozialistischer
Romantik aller Parteien, vermischt mit
obrigkeitsstaatlichen Bevormundungen
dort, wo die Bürgerfreiheit ihren legiti-
men Platz haben sollte.

Es handelt sich um eine Variante des so-
zialistischen Sprachimperialismus. Man
möchte die Wahrheit vertuschen, daß
nicht nur der sowjetische, sondern auch
unser Wohlfahrtssozialismus gescheitert
ist und schiebt nun die Schuld auf den an-
geblich bestehenden „Liberalismus“,

dessen Inhalt und Funktionsbedingungen
man nicht kennt oder verschweigt. Auch
die alte Universität, bei all ihren Män-
geln, war in einer Hinsicht liberal: Es
sollte das Argument gelten, gleichgültig,
von wem es geäußert wurde. Die jetzige
Zerstörung der früheren Gelehrtenrepu-
blik und der Tendenz nach ihre Umwand-
lung in einen berufsbildenden Exerzier-
platz mag vieles sein, nur eines nicht: li-
beral oder gar neoliberal.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
hatten liberale Strömungen in West-
deutschland für längere Zeit eine Chan-
ce. Die Fehler des alten Liberalismus
wollte man aber vermeiden, so daß von
Neoliberalismus oder auch Ordolibera-
lismus gesprochen wurde. Diese Strö-
mung hat uns nicht nur im wirtschaftli-
chen Bereich den Wiederaufbau ge-
bracht, von dem wir alle zehren, auch
Philosophen und Philologen. Bevorzug-
tes Verleumdungsziel des sozialistischen
Sprachimperialismus ist der freie inter-
nationale Verkehr von Ansichten, Men-
schen und Gütern, gegen den sich eine

gut organisierte Schar von Ideologen
richtet und dabei vor Gewalt nicht
zurückschreckt. Alles, was diesen unwis-
senden Dogmatikern nicht gefällt oder
was sie fälschlich freiheitlichen Elemen-
ten zurechnen, wird jetzt „neoliberal“
genannt. Die Verwirrung wird noch er-
leichtert, indem der amerikanische
Sprachgebrauch von „liberal“ teilweise
ungefähr das Gegenteil von dem bedeu-
tet, was man in Europa darunter versteht.

Die Spitze der Verdrehungen erreichen
Veröffentlichungen, unter ihnen eine Ha-
bilitationsschrift, die von „autoritärem
Liberalismus“ deswegen reden, weil
wirklicher Liberalismus sich fundamen-
tal von Disziplinlosigkeit unterscheidet.
Daß der von diesen Leuten vertretene
Salon-Sozialismus entweder in der Anar-
chie endet oder um ein Vielfaches auto-
ritärer sein muß als der liberale Rechts-
staat, wird verschwiegen und das im Na-
men von „Wissenschaft“. 

Professor Dr. rer. pol. Hans Willgerodt,
51429 Bergisch Gladbach 

die Reformationsgeschichte schwerpunkt-
mäßig bearbeitet wird. Da das 1996 ge-
gründete Zentrum für Reformationsge-
schichte und Lutherische Orthodoxie von
Beginn an von Herrn Prof. Dr. Udo Sträter
von der halleschen Fakultät geleitet wird,
ist mittlerweile die Lutherische Orthodo-
xie zu einem Forschungsgegenstand in
Halle geworden, so daß sich seitdem die
kirchenhistorischen Arbeitsgebiete beider
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Laudatio auf den Tübinger Anglisten Gerhard Müller-Schwefe 
zum 90. Geburtstag am 23. 4. 2004

Ruth Rustemeyer: Einfüh-
rung in die Unterrichtspsy-
chologie. Darmstadt: Wis-
senschaftliche Buchgesell-
schaft, 2004; 131 S., 
ISBN 3-534-16262-5, 
14,90 Euro .

Bücher, die das Wort „Einführung“ im
Titel haben, sind im deutschen Sprachge-
biet lange mit einem gewissen Miss-
trauen betrachtet worden. Der Fachmann
hatte sich nach der gängigen Auffassung
mit seinen Veröffentlichungen an andere
Fachleute zu richten und nicht an einen
breiteren Leserkreis. Ausdrücklich für
Studienanfänger zu schreiben, galt als

geradezu leichtfertige Vergeudung der
Zeit und Kraft, die eigentlich der „richti-
gen“ Forschung vorbehalten sein sollten.
Entsprechend wurde der Markt beson-
ders in den Sozialwissenschaften be-
herrscht von Texten, die aus dem Engli-
schen übersetzt und mehr oder weniger
auf die deutsche Leserschaft zugeschnit-
ten worden waren. Viele davon waren
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ausgezeichnet, andere sind heute zu
Recht vergessen.

Allerdings hat sich die Lage inzwischen
geändert. In der Pädagogik und ihren
Nachbarfächern ist in den letzten Jahren
eine ansehnliche Zahl von Werken er-
schienen, die in Deutschland entstanden
und bewußt als Einführungen geschrieben
worden sind. In diese Gruppe gehört auch
das neue Buch von Ruth Rustemeyer, die
an der Universität Koblenz-Landau Pro-
fessorin für Sozialpsychologie ist. Es ist in
erster Linie für Lehramtsstudenten ge-
dacht und soll in knapper Form einen er-
sten Überblick über die empirisch orien-
tierte Psychologie des Unterrichts geben.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den
„Lernleistungen“ der Schüler und auf den
Bedingungen, die sie beeinflussen: Von
welchen Faktoren hängt es ab, ob die
Schüler die Ziele des Unterrichts gut oder
wenigstens in zufriedenstellendem Maß
erreichen? Wie es für eine Darstellung aus
psychologischer Sicht nahe liegt, werden
vor allem die Faktoren in der Psyche oder
der Persönlichkeit der Schüler herausgear-
beitet. Man kann sie grob in zwei Haupt-
gruppen einteilen: in die emotionalen und
motivationalen Faktoren auf der einen Sei-
te (Kap. 2, S. 11 – 52) und die kognitiven
und volitionalen Faktoren auf der anderen
(Kap. 3, S. 53 – 86). Das Kapitel über die
motivationalen Faktoren ist nach dem Er-
wartungs-Wert-Schema zur Erklärung der
Motiviertheit im Schulunterricht aufge-
baut: Mit seiner Hilfe werden die verschie-
denen Theorien erläutert, die es darüber
gibt, und in einen Zusammenhang ge-
bracht. In dem Kapitel über die kognitiven
Faktoren werden drei Themenkreise be-
handelt, die die Forscher seit langem be-
schäftigen: Das sind die Fragen nach der
Intelligenz und nach der Entdeckung und
Förderung der Hochbegabten, die Frage
nach den Unterschieden in den kognitiven
und sozialen Fähigkeiten von Frauen und
Männern und die Frage nach dem „selbst-
gesteuerten Lernen“ und den Möglichkei-
ten zu seiner Anregung und Unterstüt-
zung.

Das vierte und letzte Kapitel ist den „Ein-
flußfaktoren auf Seiten der schulischen
Umwelt“ gewidmet (S. 87 – 116). Hier
stehen der Lehrer, seine Persönlichkeit
und sein Verhalten im Klassenzimmer im
Vordergrund. Außerdem wird kurz der Zu-
sammenhang von sozialer Herkunft und
Schulerfolg gestreift. Das Kapitel schließt
mit einem Abschnitt über die aktuellen
„Theorien zum Unterricht“ und über die
gedanklichen Voraussetzungen, aus denen
sie hervorgegangen sind (S. 110 – 116).

Das ganze Buch ist ausgesprochen leser-
freundlich gestaltet. Der Text ist übersicht-
lich gegliedert und wird durch zahlreiche
Zwischenüberschriften erschlossen. Das
Verständnis wird außerdem durch rund
zwei Dutzend Tabellen und Abbildungen
erleichtert, mit denen die Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede von konkurrieren-
den Theorien und der angenommene Ab-
lauf psychischer Vorgänge im Menschen
veranschaulicht werden. Die Sprache ist
klar und eingängig, wenn auch an einigen
Stellen nicht ganz frei vom Fachjargon der
Sozialwissenschaften.

Die „Einführung in die Unterrichtspsy-
chologie“ bietet sich vor allem als Lehr-
buch für Veranstaltungen im Grundstudi-
um und als Kompendium für die Ex-
amensvorbereitung an. Daneben eignet sie
sich für alle diejenigen, die sich auf eigene
Faust mit den psychologischen Grundla-
gen des Schulunterrichts vertraut machen
möchten. Sie ist freilich kein Buch, das
man nebenbei oder nur mit halber Auf-
merksamkeit lesen sollte. Man muß sie
Schritt für Schritt durcharbeiten, um von
ihr zu profitieren.

Siegfried Uhl

Auch in der Schulpolitik sind historische
Rückblicke und Analysen wertvoll, v. a.
deswegen, weil viele Kontroversen und
Diskussionen unserer Tage, die uns als neu
erscheinen mögen, in der Vergangenheit
längst vorhanden und durchgefochten
wurden: immer wieder alter Wein in neuen
Schläuchen.

Wer an die hessische („rote“) Schulpolitik
zurückdenkt, dem fallen natürlich vor al-
lem die 70er Jahre ein, die heißen Kontro-
versen und umstrittenen Personen, Lud-
wig von Friedeburg, die Förderstufe, die
Gesamtschule und v. a. natürlich die Ein-
führung „fortschrittlicher“ Curricula, Ge-
sellschaftslehre, hartumkämpft und bis
heute als Menetekel in (un)rühmlicher Er-
innerung geblieben. Je nach Standpunkt
war „Hessen vorne“ oder „rot“, und es gab
wohl kein Bundesland, in dem schulpoliti-
sche Kontroversen, auch parteipolitisch,
so heftig ausgetragen wurden wie in Hes-
sen. Diese Frontstellungen wirken natür-
lich in den 90er Jahren fort, wenn auch
nicht mehr mit bundesweiter Resonanz,
daher ist es auch wichtig, daran zu erin-
nern, daß nicht nur die genannten bil-
dungspolitischen Signale von Hessen aus-
gegangen sind, sondern, daß mit der Über-
nahme durch das Kultusministerium durch
Hartmut Holzapfel 1991 auch ein weiteres
schulpolitisches Projekt parlamentarisch
auf den Weg gebracht wurde (HSchG
1993; vorbereitet u. a. durch ein Papier des
Hamburger Landesschulrats „Mehr Auto-
nomie für Hamburgs Schulen“ und eine
Klafki-Kommission im Auftrag Bremens),
das bis heute in schulpolitischen Debatten
lebendig ist: das Projekt der autonomen
oder „teilautonomen“ oder, wie man dann
je nach parteipolitischer Couleur abwan-
delt: der „selbständigen“ oder „eigenver-
antwortlichen“ Schule. Daß sich Schule

Hinweis
In fdw Nr. 2 Juni 2004 hatten wir eine Rezension des folgenden Buches abge-
druckt, aber leider vergessen, den Verlag und die Bestelladresse anzugeben.
Deshalb hier die vollständige Angabe:

Freya Klier: Oskar Brüsewitz – Leben und Tod eines mutigen DDR-Pfar-
rers, Bürgerbüro e. V. Berlin 2004, 144 S., brosch., ISBN 3-00-013746-7. 

Das Buch enthält ca. 100 Fotografien; es ist zu beziehen über: Bürgerbüro e. V.,
Bernauer Str. 111, 13355 Berlin, Tel.: 030/463 48 06, Fax: 030/463 57 18, 
E-Mail: buergerbuero@berlin.sireco.net, Internet: http://user.berlin.sireco.net/
buergerbuero. Es ist in einer einmaligen Auflage von 3.000 Stück erschienen;
für Schüler/Studenten kostet es 4,– Euro, für andere Interessenten 6,– Euro +
Versandkosten. 

Dem Bürgerbüro e. V., Verein zur Aufarbeitung von Folgeschäden der SED-
Diktatur, gehören prominente Politiker der demokratischen Parteien und frühe-
re DDR-Bürgerrechtler an.

Gerd F. Hepp/Paul-Ludwig
Weinacht: Wieviel Selbstän-
digkeit brauchen Schulen.
Schulpolitische Kontrover-
sen und Entscheidungen in
Hessen (1991–2000) 
Luchterhand Verlag, 
München 2003, 231 S. 
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Die „duz“ vom August des Jahres macht
auf ein Phänomen aufmerksam, das jetzt
offenbar auch die Hochschullehrer er-
reicht, das Burn-out-Syndrom. Ein wich-
tiger Grund dafür sei, daß das Lehren an
deutschen Hochschulen systematisch
nicht gelehrt und gelernt würde: „Jeder
muß sich das didaktische Handwerks-
zeug irgendwie selbst aneignen. Manche
können das besser und manche eben
nicht.“ Da kann sich natürlich ein Buch
als sehr hilfreich erweisen, das sich aus-
drücklich als professioneller Ratgeber für
die akademische Lehre präsentiert und
Adi Winteler als Leiter des hochschuldi-
daktischen Zentrums und am Institut für
Psychologie und Erziehungswissenschaft
der Universität München, zusammen mit
seinen Mitarbeitern, entwickelt hat. Das
Buch bietet Tipps, Kniffe und Anregun-
gen über die Planung einer Lehrveran-
staltung, den Einsatz von technischen
Hilfsmitteln, über PowerPoint, e-lear-
ning, Evaluation, Prüfungssituation bis
hin zu „Lernstrategien“ und, zusammen-
fassend, sieben Grundsätzen zu einer ge-
lungenen Praxis in der Hochschullehre.
Die Beiträge sind ohne großes theoreti-
sches Brimborium verfaßt und bieten in
der Tat viele nützliche Impulse, die einem
teilweise zwar banal und selbstverständ-
lich vorkommen, aber an die man sich
durchaus immer wieder einmal erinnern
sollte, wenn man Lehrveranstaltungen
vorbereitet, durchführt oder an Prüfungen
teilnimmt, weit entfernt von jener
„links“ gewirkten, Systemveränderung
anstrebenden Hochschuldidaktik zu Be-
ginn der 70er Jahre. Ein sehr pragmatisch
abgefaßter Lebenshelfer, bei dem nur
zweierlei etwas stört: was auf 183 Seiten
dargeboten wird, hätte man ohne Schwie-
rigkeiten auch auf weniger Seiten präsen-
tieren können, und grundsätzlich wäre
natürlich auch zu fragen, inwieweit es
zum Lehren und Lernen einer eigenen
akademischen Disziplin bedarf, um sol-
che doch recht einsichtigen Ratschläge,
die eigentlich jedem Lehrenden als nor-
mal vorkommen müssen, auch wenn er
sie nicht immer beachtet, letzteres bleibt
der entscheidende Punkt, zu entwickeln.
Aber sicher ist richtig, und darauf legen
die Autoren auch durchgängig Wert, daß
die Lehre an den Universitäten zumindest

den gleichen Stellenwert erhalten muß
wie die Forschung. Denn angesichts der
schwindenden Voraussetzungen unserer
Studenten wird es immer wichtiger, me-
thodische Möglichkeiten auszuschöpfen
und mit didaktischer Reduktion in sinn-
voller Weise zu verbinden. Ich glaube
freilich, daß noch so gute Lehre eben die-
se schwindenden Voraussetzungen nicht
beseitigen kann. Wenn heute in der Hoch-
schulpolitik mehr und mehr die Ansicht
vorherrscht, daß durch intensivere Be-
treuung, d. h. eben auch durch bessere
Lehre, die Studenten erfolgreicher studie-
ren würden, so mag das teilweise richtig
sein. Es ist aber sicher auch richtig, daß
noch so gute Lehre fehlende Begabung
oder mangelhafte Voraussetzungen nur in
engen Grenzen beheben kann. Insoweit
sei das Buch empfohlen, zum Nachschla-
gen, als Anstoß zur Reflexion der eigenen
Praxis und als praktischer Ratgeber. Aber
man sollte sich auch nicht zuviel von
„besserer Lehre“ oder, wie es heute so
schön heißt, von „professioneller Lehre“
versprechen. Ein Naturtalent wird sich
auch ohne dieses Buch behaupten, und
jemand, der es nicht kann, wird auch mit
den besten Praxishelfern kein besserer
Lehrer werden. So ist das nun mal im Le-
ben, in dem nicht alles programmierbar ist.

Jörg Dieter Gauger

Eine bunte Mischung politisch scharfsin-
niger, kulturgeschichtlich und landeskund-
lich lehrreicher und unterhaltsamer Texte
versammelt der vorliegende Band des
Journalisten Peter Meier-Bergfeld, der seit
1993 als Österreich-Korrespondent des
Rheinischen Merkur tätig ist. Meier-Berg-
feld, der dem Bund Freiheit der Wissen-
schaft in den siebziger Jahren als Chefre-
dakteur von „Freiheit der Wissenschaft“
eng verbunden war, liefert auch mit die-
sem Buch, das überall zum Schmökern
einlädt, einen Beweis seiner bemerkens-
werten geistigen Unabhängigkeit. Denn
Meier-Bergfeld folgt nirgends den Regeln
der politischen Korrektheit, schreibt flott
und engagiert. Mit großem Interesse blät-

„vor Ort“ besser selbst steuere als durch
zentrale Institutionen oder Regelungen ge-
steuert werden könne, gehört heute zum
parteiübergreifenden Allgemeingut der
schulpolitischen Diskussion. Ich erinnere
mich noch sehr wohl an die ersten größe-
ren Auseinandersetzungen um den Auto-
nomiebegriff in der Bildungsdenkschrift
NRW 1996, zu der wir einen Aufsatz ver-
öffentlicht haben, der genau dafür plä-
dierte, in notwendiger Kombination mit
zentralen Prüfungen und natürlich mit
dem damals so beliebten Blick auf
Holland, und das fand damals noch in
Kreisen der Union und nahestehender
Verbände keineswegs besonderen Bei-
fall. Heute ist weithin unbestritten, daß
nicht nur in der inneren Schulentwick-
lung und durch dort einzurichtende Gre-
mien vor Ort (etwa Schulkonferenz o. ä),
sondern auch in der Schulleitung und
Schulaufsicht neue Wege zu gehen seien.
Allerdings sind die Probleme nicht schon
dadurch gelöst, daß man einen neuen Be-
griff einführt. Sicher besteht ein Zusam-
menhang zwischen Eigenverantwortung
und Schulklima und zwischen Schulkli-
ma und Schulleistung. Dahinter steht al-
lerdings eine Vielzahl von rechtlichen,
organisatorischen, institutionellen, fi-
nanziellen und sonstigen Regelungen,
die einem solchen Projekt erst die not-
wendigen Rahmenbedingungen ver-
schaffen können. Insofern ist die detail-
lierte Analyse, die die Autoren, beide
ausgewiesene schulpolitische wie schul-
rechtliche Experten, vorlegen und in der
die Argumente pro und contra nicht nur
im parlamentarischen Raum, sondern
auch unter Einbezug der einschlägigen
Verbände, von der GEW bis zum hessi-
schen Elternverein und unter Einbezug
der Presse, die hier eine meinungsbilden-
de Rolle gespielt hat, gebündelt werden,
ein politikwissenschaftliches „Lehr-
stück“ über den Verlauf einer schulpoli-
tischen Reformdebatte, deren Strukturen
auch auf andere Debatten übertragen
werden können. Das Thema „teilautono-
me“ oder „eigenverantwortliche“ Schule
ist aus den damals noch ideologisch auf-
geladenen „Demokratisierungsdebatten“
heraus; heute scheint eher der Gedanke
betriebswirtschaftlicher „Effizienzstei-
gerung“ im Zentrum zu stehen. Dennoch
sind die Argumente gleichgeblieben, wer
sie daher für die aktuelle Diskussion
würdigen und fruchtbar machen will,
dem sei geraten, zu diesem Buch zu grei-
fen, zumal es den Autoren gelungen ist,
ein auf den ersten Blick trockenes Thema
lebendig aufzubereiten.

Jörg Dieter Gauger

Adi Winteler: Professionell
lehren und lernen. Ein Pra-
xisbuch, WBG Darmstadt
2004, 183 S., 19,90 Euro 
bei WBG

Peter Meier-Bergfeld: Volk,
begnadet für das Schöne?
Zehn Jahre Korrespondent
in Österreich. Reportagen,
Essays, Kommentare, Inter-
views. Norderstedt: Books
on Demand, 2003, 462 S., 
ISBN 3-8334-0502-3, 29,–
Euro 



tert man in den Artikeln zu Schule und
Hochschule in Österreich, die gegen eine
allzu stromlinienförmige Anpassung an
das Primat der Durchökonomisierung ein-
treten, oder liest über die Reform der
Rechtschreibung, über die Gesinnungsü-
berwachung durch die „Beobachtungsstel-
le gegen Fremdenfeindlichkeit“ in Wien
(„Es ist beste europäische Rechtstradition,
Taten zu bestrafen, nicht Gesinnungen.“),
über Ausblicke nach Südosteuropa und die
Kultur von Mozart über Heimito von Do-
derer, Alexander Lernet-Holenia, Johann
Strauß bis zum großen Komiker Nestroy.
Schließlich finden sich nach wie vor aktu-
elle Seitenblicke auf Deutschland, darun-
ter kleine Juwelen wie eine deftige Kritik
am Gruselspaß, der in den NS-Filmen
Guido Knopps dem Zuschauer offeriert
werde. Man darf Meier-Bergfelds Buch
nachhaltig empfehlen: nimm und lies.

Till Kinzel

Wir verweisen auch auf Peter Meier-Berg-
felds Artikel in fdw Juni 2004.
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straß-Enzyklopädie“ mit ihren gediegenen
Artikeln ist zweifellos eine Anschaffung
fürs Leben, ein Nachschlagewerk, das
man, soviel ist sicher, immer wieder zur
Hand nehmen wird, um belehrter und klü-
ger wieder an die eigene Arbeit zurückzu-
kehren.

Till Kinzel

Es gilt eine wichtige rechtswissenschaftli-
che Studie anzuzeigen, die für die Mit-
glieder des Bundes Freiheit der Wissen-
schaft von besonderem Interesse sein
dürfte, betrifft sie doch das Verhältnis von
Wissenschafts- bzw. Forschungsfreiheit
und wirtschaftlichen Verwertungsinteres-
sen. Der Verfasser nähert sich in seiner
gehaltvollen und vielfach höchst anregen-
den Kölner Dissertation von 2003 dem
Thema am Beispiel der Arzneimittelver-
ordnung, doch ist dies als exemplarische
Betrachtungsweise zu verstehen – ein
großer Teil seiner Studie ist der grund-
sätzlichen juristischen Erörterung gewid-
met, in welchem Verhältnis wirtschaftli-
che Interessen rechtlich zur wissenschaft-
lichen Freiheit stehen und welche Paralle-
len zu anderen Grundrechten (z. B. Ver-
sammlungsfreiheit) und deren Einschrän-
kungsmöglichkeiten bestehen.

Dabei kommt der Autor zum Schluß, daß
verschiedene untersuchte Beeinträchti-
gungen von Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG durch
Regelungen der Arzneimittelverordnung

Wissenschaftstheorie zum Nachschla-
gen: Eine lexikographische Großtat ist das
hier anzuzeigende Standardwerk, das nun-
mehr in einer handlichen Sonderausgabe
zu einem für Werke dieser Art höchst
komfortablen Preis erschienen ist. Unter
der Ägide des Konstanzer Philosophen
Jürgen Mittelstraß bieten die Mitarbeiter
dieser Enzyklopädie einen profunden und
umfassenden Einblick in alle wesentli-
chen Bereiche der Philosophie und Wis-
senschaftstheorie, der nicht nur für den
Wissenschaftler dieser Fächer von großem
Nutzen ist, sondern für weite Bereiche an-
derer Disziplinen. Besonders hervorzuhe-
ben ist die gelungene Mischung aus Sach-,
Begriffs- und Personenartikeln sowie die
erfreulich umfangreichen Literaturhinwei-
se, die auf eine komplette Erfassung der
Werke eines Denkers zielen (nur die Le-
bens- und Sterbedaten sind nicht mehr in
allem aktuell). Insbesondere im Bereich
der Logik finden sich zahlreiche Artikel,
die gründlich und auf hohem Niveau das
nötige Wissen vermitteln. Die „Mittel-

nicht verfassungsrechtlich gerechtfertigt
seien. Hier wird man die Beurteilung der
Schlußfolgerungen des Autors sicher kon-
trovers diskutieren können und müssen,
wie auch in der juristischen Literatur um-
stritten ist, ob etwa die Einschränkung, die
im von der Arzneimittelverordnung gefor-
derten Bezug auf den „jeweils gesicherten
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis-
se“ verfassungskonform ausgelegt werden
könne. Der Autor argumentiert hier, durch
die normative Orientierung der Zulas-
sungsverfahren an diesem Grundsatz wer-
de „mittelbar eine inhaltliche Steuerung
der Forschungstätigkeit bewirkt“. Proble-
matisch sei, daß der Staat durch seine
Behörden, auch wenn er sich Sachverstän-
diger als Gutachter bediene, über wissen-
schaftliche Streitigkeiten urteile. Der Ver-
fasser sieht in der faktischen „Vorrangstel-
lung des kontrolliert klinischen Versu-
ches“ eine „Pluralitätsverletzung“, da in
der Medizin zahlreiche eingeführte Thera-
pien nur mit unsicherem Erfolg gebraucht
würden.

Quintessenz der auch für Nichtjuristen
höchst lesenswerten Arbeit: Die Tatsache,
daß Forschung wirtschaftlich motiviert ist,
nimmt dieser Forschung nicht die Freiheit
nach Art. 5 Abs. 3 GG, da im System der
Grundrechte gemäß GG der Satz „pecunia
non olet“ seine Geltung habe. Kritik daran,
daß mit Verwertungsabsicht betriebene
Forschung unter die grundgesetzlich ga-
rantierte Forschungsfreiheit fällt, sei nicht
gerechtfertigt. Zentral ist auch die Schluß-
folgerung, daß der Schutz eines Grund-
rechts wie das der Forschungsfreiheit
nicht aufgrund eines grundrechtsdogmati-
schen Grundsatzes davon abhängig ge-
macht werden kann, nicht nach Gewinn zu
streben. Positiv für die Wissenschaftsfrei-
heit ist auch, so der Verfasser, daß die
Möglichkeit der wirtschaftlichen Verwer-
tung die Unabhängigkeit der Erkenntnis-
suche garantiere, weil die Forschung so
selbst einen Beitrag zu ihrer eigenen Fi-
nanzierung leisten kann.

Till Kinzel

Jürgen Mittelstraß (Hrsg.):
Enzyklopädie Philosophie
und Wissenschaftstheorie.
Broschierte Sonderausgabe.
3696 S., kart., 4 Bände im
Schuber. Stuttgart-Weimar:
J. B. Metzler, 2004, 
Euro 99,95, 
ISBN 3-476-02012-6

Manuel Kamp: Forschungs-
freiheit und Kommerz. Der
grundrechtliche Schutz mit
wirtschaftlicher Zielsetzung be-
triebener Forschung und ihrer
Verwertung, beispielhaft an-
hand der Arzneimittelzulas-
sung (Schriften zum Öffentli-
chen Recht, 954). Berlin: Dunc-
ker & Humblot, 2004, 364 S.,
ISBN 3-428-11432-9, 86,– Euro.

Kurzinfo: „Informationspool für Wissenschaft und Forschung“
Wir möchten auf die Datenbank der Servicestelle für ELektronische ForschungsförderInfor-
mationen-ELFI in Bochum aufmerksam machen. Diese Einrichtung bietet einen wichtigen
Informationspool für Wissenschaft und Forschung. 
Der Informationspool umfaßt derzeit über 3.100 Fördermöglichkeiten von ca. 1.200 natio-
nalen und internationalen Förderern. Mit einer speziellen Internet-Agententechnik über-
wacht ELFI regelmäßig ca. 30.000 relevante Internet-Dokumente. Als kostenlosen Service
bietet das Projekt eine Liste der Transferstellen an deutschen Hochschulen sowie den Zu-
griff auf Fördermöglichkeiten für Studierende (Stipendien, Austausch etc.) an.
Interessenten können gerne einen 1-2-tägigen kostenlosen Probezugang vereinbaren. 
Ausführlichere Informationen finden Sie im Internet unter
http://www.elfi.info. Alle Angaben von ELFI
Die Postadresse von ELFI ist: Postfach 25 05 06  D-44743 Bochum fdw
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Beitrittserklärung
An den Bund Freiheit der Wissenschaft, Bundesgeschäftsstelle Charlottenstraße 65, 10117 Berlin-Mitte

Name, Vorname, Titel

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

wenn gewünscht, zusätzliche Angabe:

Telefon, Fax, E-Mail

Name, Vorname, Titel

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ich möchte dem Bund Freiheit der Wissenschaft e.V. beitreten als

■■ Einzelmitglied zum Jahresbeitrag von 100,– Euro
■■ Mitglied aus den neuen Bundesländern zum Jahresbeitrag von 75,– Euro
■■ Berufsanfänger von 50,– Euro
■■ Schüler/Student zum Jahresbeitrag von 15,– Euro
■■ Fördermitglied zum Jahresbeitrag von 125,– Euro

Im Mitgliedsbeitrag ist die kostenlose Zusendung der Zeitschrift „freiheit
der wissenschaft“ enthalten.

Hiermit bestelle ich ein Jahresabonnement zum Preis von 12,– Euro inkl. 
Porto und Versandkosten. Das Abonnement kann jederzeit gekündigt werden.

■■ Ich sende Ihnen die beiliegende Einzugsermächtigung ■■ Ich zahle meinen Beitrag auf das Konto des Bundes Freiheit der Wissenschaft
bei der Deutschen Bank AG Bonn, Kto.-Nr. 0 233 858 (BLZ 380 700 24)

Mitgliedsbeiträge für den Bund Freiheit der Wissenschaft sind steuerbegünstigt: Der Bund Freiheit der Wissenschaft e.V. ist wegen Förderung der Wissenschaft
und der Volksbildung (entspr. Abschnitt A Nr. 4 der Anlage 1 zu § 48 Abs. 2 EStDV) nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamts für
Körperschaften I von Berlin, StNr 27/661/54861, vom 26. 6. 2003 für die Jahre 2000, 2001 und 2002 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der
Körperschaftssteuer befreit, weil er ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient.
Ich bin damit einverstanden, daß meine obenstehenden persönlichen Daten nur für die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins elektronisch gespeichert werden.

Ort, Datum, Unterschrift

Abonnement der Zeitschrift Freiheit der Wissenschaft
(entfällt für Mitglieder und Spender)
An den Bund Freiheit der Wissenschaft, Bundesgeschäftsstelle Charlottenstraße 65, 10117 Berlin-Mitte

Ort, Datum, Unterschrift

Bund Freiheit der Wissenschaft

Aufgabe des Vereins, Satzung

Der Bund Freiheit der Wissenschaft setzt
sich für die Freiheit der Wissenschaft und
die Leistungsfähigkeit der Hochschulen und
Schulen ein. 

Er wurde am 19. November 1970 in Bad 
Godesberg gegründet und ist eine über-
parteiliche Vereinigung zur Verteidigung der
Freiheit der Wissenschaft, der Freiheit von
Forschung, Lehre und Studium. Auf der
Grundlage der freiheitlich-demokratischen
Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land und im Bewußtsein der gesellschaftli-
chen Verantwortung der Wissenschaft setzt
sich der Verein unter Ausschluß von parteipo-
litischen Bindungen zur Aufgabe:

1. die Freiheit von Forschung, Lehre und
Studium zu wahren und zu fördern,

2. sich jeder Unterwerfung unter die
Machtansprüche einzelner Gruppen oder 
Interessen zu widersetzen,

3. auf eine Politik zu drängen, die eine stetige
Verbreiterung der Bildungschancen mit der
Erhöhung der Leistungsmaßstäbe verbindet.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbe-
sondere durch die Durchführung wissen-
schaftlicher Veranstaltungen und For-
schungsvorhaben, Publikationen und In-
formationen der Öffentlichkeit über die Situa-
tion von Hochschule, Schule und Wissen-
schaft (§ 2 der Satzung).
Die vollständige Satzung kann mit dem in die-
sem Heft abgedruckten Bestellschein ange-
fordert werden.

Vorstand: 
Vorsitzende
Dr. Hans Joachim Geisler, Dernburgstr. 53, 
14057 Berlin, Tel. (0 30) 322 3158, Fax über
BFW-Büro, E-Mail hjgeisler@gmx.de

Oberstudiendirektor Dr. Winfried Holzapfel, 
An der Ölmühle 16, 47608 Geldern, 
Tel. (0 28 31) 4416, Fax (0 28 31) 99 29 72, 
E-Mail dr.winfried.holzapfel@t-online.de

Professor Dr. Erwin K. Scheuch †

Schatzmeister
Professor Dr. Günter Püttner, 
Schwerdstr. 3, 67346 Speyer
Tel. (0 62 32)719 97

Erweiterter Vorstand:
Professor Dr. Wolfgang Dreybrodt, 
Bekassinenstr. 86, 28357 Bremen, 
Tel. (04 21) 27 18 79
E-Mail dreybrodt@t-online.de

Professor Dr. Dr. Kurt J. Reinschke, 
Wachwitzer Bergstr. 32, 01326 Dresden, 
Tel. (03 51) 2 68 6166
E-Mail kr@erss11.et.tu-dresden.de

Professor Dr. Klaus-Dieter Rosenbaum, 
Bärenfelsallee 20, Gutshaus Rustow,
17121 Loitz, 
Tel./Fax (03 99 98) 3 12 93, 
E-Mail rosen@uni-greifswald.de

Professor Dr. Winfried Schlaffke, 
Rüdellstr. 10, 50737 Köln, 
Tel. (02 21) 74 7159, 
Fax (02 21) 7 40 52 50, 
E-Mail w.schlaffke@t-online.de

Professor Dr. Gerd Wechsung, 
Rosenweg 3, 07751 Cospeda, 
Tel. (0 36 41) 44 76 73, 

✄
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Bestellschein
An den Bund Freiheit der Wissenschaft, 
Bundesgeschäftsstelle 
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin-Mitte

Vereinfachte Zahlung durch Bankeinzug
An den Bund Freiheit der Wissenschaft, Bundesgeschäftsstelle Charlottenstraße 65, 10117 Berlin-Mitte

Name, Vorname, Titel

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Name, Vorname, Titel

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Kto.-Nr. Kreditinstitut BLZ

Ich bitte um kostenlose Zusendung 
■■ der Satzung des Bundes Freiheit der Wissenschaft e.V.
der letzten Nummern der Zeitschrift Freiheit der Wissenschaft:
■■ Dezember 2003 ■■ März 2004 ■■ Juni 2004
■■ Ich bestelle zum Preis von 7,50 Euro die Broschüre über das 34. Bildungspolitische Forum des
Bundes Freiheit der Wissenschaft „Freiheit und Verantwortung in Forschung, Lehre und
Studium – Die ethische Dimension der Wissenschaft“ am 27. Februar 2004 mit den Beiträ-
gen der Referenten.
■■ Ich bestelle zum Preis von 7,50 Euro die Broschüre über den Vortrag von Professor Dr. Ul-
rich Battis am 27. August 2003 beim Bund Freiheit der Wissenschaft über „Mehr oder weni-
ger Bildungsförderalismus? Kompetenzen des Bundes und der Länder in der Hochschul-
und Schulgesetzgebung“.
■■ Ich bestelle zum Preis von 5,– Euro die Broschüre über den Vortrag von Oberstudien-
direktor Josef Kraus am 18. Juni 2003 beim Bund Freiheit der Wissenschaft in Berlin über
„Lehrerimage, Lehrernachwuchs und Lehrerbildung“.
■■ Ich bestelle zum Preis von 5,– Euro die Broschüre über den Vortrag von Professor Dr.
Hartmut Schiedermair am 24. September 2003 in Köln über das Thema „Was kommt auf
die Universitäten zu? Folgen des Bologna-Prozesses für die deutschen Hochschulen“.
■■ Ich bestelle zum Preis von 5,– Euro die Broschüre über den Vortrag von Akad. Oberrätin
i. R. Thelma von Freymann am 24. Oktober 2003 in Berlin über das Thema „Ausbildung und
Rolle des finnischen Lehrers als Faktor des PISA-Erfolges“.
■■ Ich bestelle zum Preis von 7,50 Euro die Broschüre „Notizen zur Geschichte des Bundes
Freiheit der Wissenschaft“, Dezember 2001.

Für Mitglieder und Spender sind die Broschüren kostenlos.

■■ Jahresbeitrag Einzelmitglied 100,– Euro
■■ Jahresbeitrag Mitglied aus den neuen Bundesländern 75,– Euro
■■ Jahresbeitrag Berufsanfänger 50,– Euro
■■ Jahresbeitrag Schüler/Student 15,– Euro
■■ Jahresbeitrag Fördermitglied 125,– Euro
■■ Jährliche Spende

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Bund Freiheit der Wissenschaft e.V. widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht ausweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Regionalbeauftragte
Baden-Württemberg: 
Professor Dr. Jürgen Kullmann, 
Panoramastr. 27, 72116 Mössingen, 
Tel. (0 74 73) 57 68 oder (0 74 73) 27 24 68, 
Fax (0 74 73) 2 67 68, 
E-Mail: juergen.kullmann@uni-tuebingen.de

Bayern: 
Oberstudiendirektor Willi Eisele, Kiefernweg 1,
82515 Wolfratshausen, Tel. (0 89) 74 55 04 20,
(08171) 410923, E-Mail: willi.eisele@gmx.de
Berlin und Brandenburg: 
Frau Dr. Brigitte Pötter, 
Landauer Str. 6, 14197 Berlin, 
Tel. (0 30) 82 70 27 34, Fax (0 30) 82 70 27 36, 
E-Mail: bpoetter@gmx.de
Bremen: 
Professor Dr. Wolfgang Dreybrodt, 
Bekassinenstr. 86, 28357 Bremen, 
Tel. (04 21) 27 18 79, E-Mail: dreybrodt@t-online.de
Hessen: 
Frau Professor Dr. Lilo Süllwold, 
Guiollettstr. 53, 60325 Frankfurt am Main, 
Tel. (0 69) 72 74 92

Privatdozent Dr. habil. Siegfried Uhl,
Hamburger Landstraße 225,
1408 Frankfurt am Main,
Tel. (0 69) 3 89 89-5 57,
Fax (0 69) 3 89 89-2 33,
E-Mail: s.uhl@help.hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern: 
Professor Dr. Klaus-Dieter Rosenbaum, 
Bärenfelsallee 20, Gutshaus Rustow, 17121 Loitz
Tel./Fax (03 99 98) 3 12 93, 
E-Mail: rosen@uni-greifswald.de

Niedersachsen: 
Wiss. Oberrat a. D. Dr. Hartmut Schustereit, 
Lüner Weg 81, 21337 Lüneburg, 
Tel. (0 4131) 86 08 46

Nordrhein-Westfalen: 
Studiendirektor Norbert Schlöder, 
Pater-Delp-Str. 11, 47877 Willich, 
Tel. (0 2154) 7 02 47,
Fax (0 2154) 8 76 84,
E-Mail: nschloeder@aol.com

Sachsen: 
Professor Dr. Dr. Kurt J. Reinschke, 
Wachwitzer Bergstr. 32, 01326 Dresden, 
Tel. (03 51) 2 68 6166
E-Mail: kr@erss11.et.tu-dresden.de

Thüringen:
Professor Dr. Gerd Wechsung, 
Rosenweg 3, 07751 Cospeda, 
Tel. (0 36 41) 44 76 73, 
Fax Universität Jena (0 36 41) 94 60 02
E-Mail wechsung@informatik.uni-jena.de

Sektion Berlin-Brandenburg:
Vorsitzender: Professor Dr. Hans Peter Berlien, 
Rudower Str. 48, 12351 Berlin, 
Tel. (0 30) 8 26 60 88, Fax (0 30) 60 04-38 70, 
E-Mail: sektion.bund.freiheit.wiss@gmx.de

Abonnement der Zeitschrift fdw
Jahresabonnement für Nichtmitglieder: 12,– 
Euro inkl. Porto und Versandkosten. Für Mitglie-
der des Bundes Freiheit der Wissenschaft ist der
Verkaufspreis durch den Mitgliedsbeitrag abge-
golten. Auch Spender erhalten die Zeitschrift 
kostenlos. Bitte verwenden Sie für ein Abonne-
ment einfach den beigefügten Abschnitt.

Mitgliedschaft, Jahresbeiträge

Schüler, Studenten 15,– Euro, Berufsanfänger 50,–
Euro, Einzelmitglieder 100,– Euro, Fördermitglieder
125,– Euro, Mitglieder aus den neuen Bundesländern
75,– Euro.

Mitglieder erhalten die Zeitschrift „Freiheit der Wis-
senschaft“ und sonstige Veröffentlichungen des BFW
kostenlos.

Mitgliedsbeiträge sind steuerbegünstigt (s.u.); sie erhal-
ten ohne Aufforderung eine Spendenbescheinigung.
Bitte verwenden Sie die beigefügte Beitrittserklärung
und zur Vereinfachung der Zahlungen am besten auch
die beigefügte Ermächtigung zum Bankeinzug.

Spenden

Für Spenden auf das Konto Nr. 0 233 858, (BLZ
380 700 24) Deutsche Bank Bonn ist der Bund Frei-
heit der Wissenschaft dankbar. Spenden an den Bund
Freiheit der Wissenschaft sind steuerbegünstigt
(s. u.). Sie erhalten ohne Aufforderung eine Spenden-
bescheinigung. Für regelmäßige Spenden können
Sie zur Vereinfachung der Zahlungen am besten die
beigefügte Ermächtigung zum Bankeinzug benutzen.
Der Bund Freiheit der Wissenschaft e. V. ist wegen
Förderung der Wissenschaft und der Volksbildung
(entspr. Abschnitt A Nr. 4 der Anlage 1 zu § 48 Abs. 2
EStDV) nach dem letzten uns zugegangenen Frei-
stellungsbescheid des Finanzamts für Körperschaf-
ten I von Berlin, StNr 27/661/54861, vom 26. 6. 2003
für die Jahre 2000, 2001 und 2002 nach § 5 Abs. 1
Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der Kör-
perschaftssteuer befreit, weil er ausschließlich und
unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen
Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient.

✄


